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Mitteilungsblatt der Stadt Frankenberg/Sa.
mit den Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langenstriegis, Mühlbach, Hausdorf,

Sachsenburg und Irbersdorf

Freitag, 15. Januar 2016 Nummer 1, Jahrgang 24

Herzliche Einladung zur Messe:
„Gut leben in Frankenberg/Sa. – 
natürlich mittendrin!“

Wann 17. Januar 2016 | 13:00–16:00 Uhr
Wo Veranstaltungs- und Kulturforum „Stadtpark“,
 Hammertal 3, 09669 Frankenberg/Sa.

 Frankenberger Einzelhändler präsentieren sich
 mit ihren Angeboten u. a.: 
 - Reiseideen für den nächsten Urlaub
 -  schöne Wohnideen
 - Mode, Kosmetik & Frisur Tipps
 -  Schauschminken
 - kulinarische Angebote

 Lernen Sie die Frankenberg-App – Ihr neues Einkaufs- und
 Informationsportal von Frankenberg/Sa. kennen!

 Ihre Familie ist herzlich eingeladen und Ihre Kinder 
 werden betreut. 

Alle Bildrechte bei: © C.G. Roßberg, Fotos: Claudia Haller | Foto Stadtpark: taktiker Werbeagentur GmbH
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Notrufnummern

Polizei 110
Feuerwehr, DRK Rettungsdienst und Ärztl. Notdienst  112
Revier Frankenberg   (037206) 5431
DRK Krankentransport  (03731) 19222

Augenärztl. Bereitschaftsdienst

Landkreis Mittelsachsen                 Tel.: 03727/19292 

Kassenärztlicher Notfalldienst

Kostenlose bundesweit geltende Tel.-Nr. 116 117
zur Erfragung der aktuellen Bereitschaften.

Tierärztl. Bereitschaftsdienst
jeweils von 18.00 Uhr bis 6.00 Uhr

Die Daten des Tierärztlichen Bereitschaftsdienstes 
entnehmen Sie bitte auch den örtlichen Tageszeitungen.

22.01. (18.00 Uhr) – 29.01. (6.00 Uhr) TA Simon  
Mühlbacher Straße 8, Frankenberg
Tel. 037206/7 40 85 o. 01 72 / 3 63 01 11 

31.01. (18.00 Uhr) – 05.02. (6.00 Uhr) Dr. Schmidt
(nur Kleintiere) Humboldtstraße 18, Frankenberg
Tel. 03 72 06 / 88  09 44 o. 01 72 / 3 60 14 66

Vorschau auf kulturelle und sportliche Veranstaltungen sowie gesellschaftliche Ereignisse 2016

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Veranstalter

Apotheken-Notdienste
Mo. – Fr. 18 – 8 Uhr, Sa. 12 – 8 Uhr, So. 8 – 8 Uhr

 Wochenenddienste Zahnärzte
   Sa. 8 – 11 Uhr, Sonn- u. Feiertag 9 – 11 Uhr

15.01. Katharinen-Apotheke, Frankenberg    037206/3306

16.01. Sonnen-Apotheke, Mittweida 03727/649867

17.01. Apotheke am Bahnhof, Hainichen 037207/68810

18.01. Stadt- u. Löwen-Apotheke, Mittweida  03727/2374

19.01. Katharinen-Apotheke, Frankenberg    037206/3306

20.01. Hirsch-Apotheke, Mittweida 03727/94510

21.01. Löwen-Apotheke, Frankenberg          037206/2222

22.01. Löwen-Apotheke, Frankenberg          037206/2222

23.01. Luther-Apotheke, Hainichen 037207/652444

24.01. Ratsapotheke, Mittweida         03727/612035

25.01. Merkur-Apotheke, Mittweida 03727/92958

26.01. Luther-Apotheke, Hainichen 037207/652444

27.01. Rosenapotheke, Mittweida 03727/9699600

28.01. Katharinen-Apotheke, Frankenberg    037206/3306

29.01. Sonnen-Apotheke, Mittweida 03727/649867

30.01. Apotheke am Bahnhof, Hainichen 037207/68810

31.01. Stadt- u. Löwen-Apotheke, Mittweida  03727/2374

16.01. – 17.01. ZÄ Steiner 037206/2342
23.01. – 24.01. Dr. Weichert 037206/2281
30.01. – 31.01. ZÄ Kumpf 037206/2314

Impressum
Bereitschaftsdienste Das Amtsblatt erscheint 2-mal monatlich  

kostenlos für alle Haushalte. Amtsblatt auch 
online unter: www.frankenberg-sachsen.de

Herausgeber: die Stadt Frankenberg/Sa. 
Internet: www.frankenberg-sachsen.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
der Bürgermeister der Stadt Frankenberg/Sa. 
Markt 15, 09669 Frankenberg/Sa.

für amtliche Mitteilungen aus den Ortschaften: 
die jeweiligen Ortsvorsteher

für den Inhalt unter der Rubrik Informationen: 
die aufgeführten Verfasser

Verantwortlich für Anzeigen und Druck: 
Design & Druck C. G. Roßberg, Gewerbering 11 
09669 Frankenberg/Sa., Tel.: 03 72 06 / 33 11 
oder 33 10, Fax: 20 93, anzeigen@rossberg.de 
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.00 – 17.00 Uhr

Verantwortlich für die Verteilung: 
VBS Logistik GmbH, Tel. 03 71 - 3 55 99 12 02

Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 

Mittwoch, 20. Januar 2016 
(12.00 Uhr)
Nach diesem Termin eingereichte Artikel 
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Beiträge senden Sie bitte an: 
presse@frankenberg-sachsen.de

Erscheinungstag nächste Ausgabe: 

Freitag, 29. Januar 2016

17.01. 10.00 Uhr Neujahrsempfang Stadtpark, Hammertal 3 Stadt Frankenberg/Sa.

17.01. 19.00 Uhr Indie-Folk-Soul-Konzert Kino „Welt-Theater“ IG Welt-Theater 
  Joel Havea (Australien) Freiberger Str. 20 Frankenberg/Sa. e.V. 
  Eintritt frei – Spenden erbeten

21.01. 19.30 Uhr Roland Kock: „Schweden –  Stadtpark, Hammertal 3 Veranstaltungs- und Kultur 
  Zauber des Nordens“ www.stadtpark-frankenberg.de GmbH Frankenberg/Sa.

22.01. 16.30 Uhr Kaspers Märchenstube „Ritter Rost“ Stadtpark, Hammertal 3 Kaspers Märchenstube 
   www.stadtpark-frankenberg.de Crimmitschau

27.01. 15.00 Uhr Frankenberger Kränz’l Stadtpark, Hammertal 3 Veranstaltungs- und Kultur 
  Radeberger Musikanten www.stadtpark-frankenberg.de GmbH Frankenberg/Sa.

28.01. 14.00 Uhr Café Auszeit Seniorenhaus „Im Sonnenlicht“ Diakonie Flöha

30.01. 9.00 – 18.00 Uhr Sachsenmeisterschaften  Dreifeldhalle Bildungszentrum Sächsischer Karatebund e.V. 
  Karate Junioren

30.01. 19.33 Uhr 1. Abendveranstaltung Gaststätte Wiesengrund Frankenberger 
  Motto: „Berlin als Hauptstadt macht   Carnevalsverein e.V. 
  was her, beim FCV da steppt der Bär“.

 31.01. 15.00 Uhr Kinderfasching  Stadtpark, Hammertal 3 Frankenberger 
   stadtpark-frankenberg.de Carnevalverein e.V.

04.02. 19.33 Uhr Weiberfasching Gaststätte Wiesengrund Frankenberger  
    Carnevalsverein e.V.

 05.02. 20.30 Uhr Heiße Frankenberger Tanznacht  Stadtpark, Hammertal 3 
  „The Firebirds live 2016“ www.stadtpark-frankenberg.de

06.02. 9.00 – 15.00 Uhr 4. Pädagogischer Fachtag Bildungszentrum Frankenberg Eigenbetrieb „Bildung,  
  5,00 EUR für Frankenberger Bürger  Kultur und Sport“ 
  15,00 EUR für Gäste  der Stadt Frankenberg/Sa.

 06.02. 19.33 Uhr 2. Abendveranstaltung Gaststätte Wiesengrund  Frankenberger  
    Carnevalsverein e.V.

07.02. 10.00 Uhr Marionetten-Theater Familienmärchen Theaterkompanie Holzoper Theaterkompanie 
 19.00 Uhr Programm für Erwachsene Meltzerstraße 5  Holzoper Frankenberg/Sa.
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Mitteilungen des Bürgermeisters

für das Jahr 2016 wünsche ich Ihnen viel 
Gesundheit, Zufriedenheit und uns allen 
Frieden und Gottes Segen.
Im neuen Jahr erwarten uns in Franken-
berg viele Herausforderungen:
Die Erneuerung und Ausgestaltung der In-
nenstadt wird u.a. mit dem Ausbau des 
ehem. Hotels „Ross“ zum Stadthaus aktiv 
vorangetrieben, die Vorarbeiten zur Landes-
gartenschau 2019 in Frankenberg/Sa.  wer-
den für Sie sichtbar – viele Baumaßnahmen 
in unserer Innenstadt wie z.B. die Sanierung 
des Friedensparks oder die Modernisierung 
der Straße „Baderberg“ werden geplant und 
umgesetzt. Ich freue mich auf diese Ent-
wicklung, werden wir doch miteinander die 
Zukunft unserer Stadt weiter gestalten und 
Frankenberg attraktiver machen. 
Dabei blicke ich mit Optimismus auf die gute 
Zusammenarbeit mit den Damen und Her-
ren Stadträten, mit denen die Mitarbeiter der 
Verwaltung und ich alle Entscheidungen 
sorgsam vorbereiten und umsetzen. Ihnen, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, biete ich die 
Mitsprache oder auch die Mitarbeit an. Bitte 
beachten Sie die Ankündigungen für ver-
schiedene Informationsveranstaltungen, in-
formieren Sie sich im Internet der Stadt und 
im Aushang im Rathausdurchgang oder be-

suchen Sie die Beratungen des Stadtrates 
und seiner Ausschüsse.
Ebenso wichtig sind ist mir eine gute Part-
nerschaft mit den Unternehmen, den Ge-
werbetreibenden, Dienstleistern und Händ-
lern in unserer Stadt. Ohne Sie, die Sie mit 
Ihren Geschäften, Leistungen und Angebo-
ten unser städtisches Leben nachhaltig mit-
gestalten, mit Ihren Einrichtungen unseren 
Markt und die Straßen in Frankenberg bele-
ben und für Frankenberger und unsere Gäs-
te zunehmend attraktiv machen, ist die gute 
Entwicklung unserer Stadt, insbesondere 
unserer Innenstadt nicht denkbar. 
Gemeinsam mit den Vereinen und Ihnen, 
den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt, 
bauen wir unser Frankenberg/Sa. und ins-
besondere die Innenstadt, das Zentrum, 
weiter zu der Stadt aus, in der wir uns alle 
wohlfühlen – „natürlich mittendrin“. Das war 
bereits das Motto unserer erfolgreichen Be-
werbung zur Landesgartenschau 2019, jetzt 
umschreibt „natürlich – mittendrin“ das Ziel 
der Stadtentwicklung in 2016 und den fol-
genden Jahren. 
Das Engagement aller ist nun gewünscht, 
wenn wir unsere Stadt im Rahmen des 
Stadtumbaus zu einem attraktiven Gastge-
ber der Landesgartenschau 2019 machen 
werden.

Jeder Partner ist uns wichtig – in diesem 
Jahr stelle ich besonders die Einzelhändler, 
Dienstleistenden und Gewerbetreibenden in 
den Mittelpunkt. Ich habe mich sehr über 
das große Interesse gefreut, das Sie, sehr 
geehrte Damen und Herren Geschäftsinha-
ber in unserer Innenstadt, an unserer Händ-
lermesse am Sonntag, dem 17.01.2016, ge-
zeigt haben. Ihre Bereitschaft, diesen 
Nachmittag mit Ihren Ideen, Präsentationen 
und Angeboten mitzugestalten, hat mich 
sehr gefreut. Besonders wertvoll ist es, dass 
viele von Ihnen Praktikums- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten in Ihren Geschäften 
und Einrichtungen vorstellen werden – Sie 
zeigen den Frankenberger Schülerinnen und 
Schülern Chancen zum späteren Berufsweg 
direkt in unserer Stadt auf. Vielen Dank da-
für!

Alle Frankenbergerinnen und Frankenberger 
lade ich herzlich ein, am Sonntag, dem 
17.01.2016, von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr in 
den Stadtpark zu kommen. Unsere Botschaft 
lautet: „Gut leben in Frankenberg/Sa. – 
natürlich mittendrin!“

Ihr Thomas Firmenich 
Bürgermeister

Liebe Frankenbergerinnen, liebe Frankenberger, sehr geehrte Damen und Herren,

Firma Adresse Ihre Ansprechpartner am Sonntag

die brillenbauer Schloßstraße 6, 09669 Frankenberg Frau Gotscha

Teppich Witzschel Altenhainer Straße 50, 09669 Frankenberg Frau Witzschel-Weinhold

Eisenwaren-Haushaltwaren Balzuhn Humboldtstraße 3, 09669 Frankenberg Herr Balzuhn

Portas Fachbetrieb, Kai Burkhardt Auenweg 10a, 09669 Frankenberg Herr Burkhardt

Repräsentanz DVAG  Baderberg 6, 09669 Frankenberg Herr Kunze

Kosmetikstudio Flair Humboldtstraße 6, 09669 Frankenberg Frau Wendt

Reisebüro Brunn Chemnitzer Straße 17, 09669 Frankenberg Frau Brunn

Aquadreams Dorfstraße 17, 09669 Frankenberg Frau Fischer

Buchhandlung Blana Am Körnerplatz 6, 09669 Frankenberg Frau Bohlen

Uta Berner – modegen Humboldtstraße 5, Schloßstraße 8, Frau Berner 
 09669 Frankenberg 

Schuh-Görtler Schloßstraße 9, 09669 Frankenberg Frau Morgenstern

Nr. Eins Leipziger Straße 11, 09306 Rochlitz Frau Hofmann

Foto-Mohr Kirchgasse 8, 09669 Frankenberg Frau Mohr

Schöne Jeans Fashion Markt 14, 09669 Frankenberg Frau Schöne

Euronics Morgenstern Freiberger Straße 61, 09669 Frankenberg Herr Neumann

Kosmetikstudio Hiesche Humboldtstraße 9, 09669 Frankenberg Frau Hiesche

Am Sonntagnachmittag des dritten Wo-
chenendes im Januar öffnet der Stadtpark 
traditionell seine Türen für die Frankenber-
gerinnen und Frankenberger und lädt zu ei-
nem unterhaltsamen Nachmittag ein.

In diesem Jahr sind es Einzelhändler und 
Gewerbetreibende der Stadt, die sich Ihnen 
mit Angeboten zur Wohnraumgestaltung, 
aktueller Audio- und TV-Technik und Inno-
vationen aus dem Bereich des Bauhandwer-
kes und Tischlereien vorstellen. 

Auch werden Inspirationen für Urlaub und 
Reise der Saison 2016 gegeben sowie die 
Neuerscheinungen und Klassiker der Litera-
tur am Bücherstand vorgestellt.
Mode von Kopf bis Fuß – ein Thema, dass 
im wahrsten Sinn des Wortes anzieht: ver-
schiedene Modestudios und Schuhgeschäf-
te präsentieren ihre aktuellen Kollektionen 
an den Ständen. 
In Verbindung mit Trendfrisuren und aktuel-
lem Makeup werden den Gästen die Trends 

für Frühjahr und Sommer 2016 vorgestellt. 

Eine Vielzahl der Aussteller bietet Prakti-
kums- und Ausbildungsplätze an; Gelegen-
heit zur Beratung für Berufschancen in den 
einzelnen Bereichen wird gegeben sein.

Von der Firma Nr. Eins wird die Frankenberg 
App vorgestellt – lernen Sie die neue Infor-
mations- und Kommunikationsplattform der 
Stadt Frankenberg/Sa. kennen!

Unsere Händler erwarten Sie!

Messe der Einzelhändler und Gewerbetreibenden der Stadt Frankenberg/Sa. – was erwartet die Gäste?

Anmeldestand 11.01.2016
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TOP 3 – Beschluss zur Annahme von 
Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen nach § 73 Abs. 5 der Säch-
sischen Gemeindeordnung
Vorlage: -214/2015
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Franken-
berg/Sa. beschließt die Annahme der fol-
gend ausgewiesenen Spendenbeträge:

Stadt Frankenberg/Sa.
Werner und Christine Lesch 
Bedingungsfreie Spende  
Wandbild BIZ  50,00 EUR
Hans-Günter Piegert 
Wandbild BIZ 100,00 EUR
Kunst- und Kulturverein  
Frankenberg 
Bedingungsfreie Spende  
Wandbild BIZ 115,00 EUR
Marion Hilz 
Bedingungsfreie Spende 11,00 EUR
Gesamt  276,00 EUR

Stadt Frankenberg/Sa. 
Holger Glass 
Pflege Soldatenfriedhof  
Frankenberg 100,00 EUR
Astrid-Lindgren-Grundschule 
eins. Energie Sachsen,  
Malwettbewerb Prämie  500,00 EUR

TOP 4 – Beschluss zur Neufassung  
der Polizeiverordnung der Stadt 
Frankenberg/Sa.
Vorlage: 2.0-020/2015/2
Beschluss: Der Stadtrat beschließt die Poli-
zeiverordnung der Stadt Frankenberg/Sa. 
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung in der korrigierten 
Fassung.

TOP 5 – Beschluss zum Ausscheiden 
eines Stadtratsmitgliedes
Vorlage: -210/2015/1
Beschluss: Der Stadtrat erkennt den wichti-
gen Grund von Frau Stadträtin Sylke Zehr-
feld (Mitglied der Fraktion DIE LINKE) auf-
grund ihres Antrages vom 09.11.2015 an 
und stimmt dem sofortigen Ausscheiden aus 
dem Stadtrat der Stadt Frankenberg/Sa. zu.

TOP 6 – Beschluss zur Anerkennung von 
Ablehnungs- bzw. Hinderungsgründen
Vorlage: -215/2015
Beschluss: Der Stadtrat erkennt den Ableh-
nungsgrund von Frau Annemarie Jach ge-
mäß ihrer Erklärung vom 23.11.2015 als 
wichtigen Grund an und stimmt der Ableh-
nung der Mandatsübernahme zu.

TOP 7 – Beschluss zur Gründung einer 
gGmbH zur Durchführung der Landes-
gartenschau 2019
Vorlage: -090/2015/1
Beschluss: Der Stadtrat beschließt für die 
Vorbereitung und Durchführung der Landes-
gartenschau 2019 die Gründung der „Lan-
desgartenschau Frankenberg/Sa. gemein-
nützigen GmbH“ und beauftragt den 
Bürgermeister, alle weiteren Schritte zur 
Abstimmung und Gründung auf Grundlage 
des  beiliegenden Gesellschaftervertrag 
durchzuführen.

TOP 8 – Beschluss zum Wirtschaftsplan 
der Landesgartenschau Frankenberg/Sa 
gGmbH
Vorlage: -091/2015/1
Beschluss: Der Stadtrat beschließ den bei-
liegenden Wirtschaftsplan als Grundlage der 
zu gründenden „Landesgartenschau Fran-
kenberg/Sa. gemeinnützigen GmbH“ und 
beauftragt den Bürgermeister, die ausge-
wiesenen Zuschüsse in die Haushaltspläne 
der Folgejahre einzustellen.

TOP 9 – Beschluss zum Personalplan  
der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. 
gGmbH
Vorlage: -092/2015/1
Beschluss: Der Stadtrat beschließt den bei-
liegenden Personalplan als Grundlage der 
zu gründenden „Landesgartenschau Fran-
kenberg/Sa. gemeinnützigen GmbH“.

TOP 10 – Beschluss zur Beauftragung ei-
nes Architekten für die Landesgarten-
schau 2019
Vorlage: -094/2015
Beschluss: Der Stadtrat beauftragt den Sie-
ger des Wettbewerbs zur Landesgarten-
schau 2019, Weidinger Landschaftsarchi-
tekten, Wilhelmstraße 118, 10963 Berlin.

TOP 11 – Beschluss zur Bestätigung der 
Fortschreibung des Brachenkonzeptes 
als Fachteil des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzeptes (InSEK – erste Fort-
schreibung des Städtebaulichen Ent-
wicklungskonzeptes SEKo)
Vorlage: 3.0-330/2015/1
Beschluss: Der Stadtrat beschließt, die vor-
liegende Fortschreibung des Brachenkon-
zeptes, Stand 16. November 2015, zu be-
stätigen. 

TOP 12

Beschluss zur Aufhebung des Beschlus-
ses Nr. 3.1-185/2012/1 und Neufassung 
des Beschlusses über die Zuordnung 
städtischer Gebäude zum Sondervermö-
gen des Eigenbetriebes „Immobilien der 
Stadt Frankenberg/Sa.“

Vorlage: 5.0-126/2015/1

Beschluss: Der Stadtrat beschließt die Auf-
hebung des Beschlusses Nr. 3.1-185/2012/1 
sowie die Neufassung ohne den Passus 
„Grundsätzlich sind nach Abschluss des An-
kaufs neuer Objekte durch die Stadt Fran-
kenberg/Sa. diese direkt dem Eigenbetrieb 
Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa. zu 
übergeben.“ 

TOP 13 – Beschluss zum Erwerb  
eines Feuerwehrfahrzeuges – LSF 10 
(Tischvorlage)

Vorlage: 3.0-331/2015

Beschluss: Der Stadtrat ermächtigt den 
Bürgermeister, dem wirtschaftlichsten An-
gebot bezüglich der Neubeschaffung des 
Feuerwehrfahrzeuges LSF 10 (Löschgrup-
penfahrzeug) für die Ortschaft Langenstrie-
gis den Auftrag zu erteilen.

Die überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe 
von 24.000,00 EUR werden aus der Maß-
nahme 1300A001 Ausstattung Feuerwehr 
gedeckt. 

TOP 14 – Beschluss zum Erwerb des 
Grundstückes August-Bebel-Straße 15 
(ehem. Krankenhaus)

Vorlage: 3.1-438/2015

Beschluss: Der Stadtrat beschließt, das 
ehemalige Krankenhaus in 09669 Franken-
berg/Sa., August-Bebel-Straße 15, entspre-
chend des Verkehrswertgutachtens vom 
23.11.2015, für einen Kaufpreis i.H.v. 
850.000,00 EUR zzgl. Nebenkosten i.H.v. 
ca. 85.000,00 EUR (10 % des Kaufpreises) 
zu erwerben.

TOP 15 – Beschluss zum Standort  
der Tennisanlage in Frankenberg/Sa.

Vorlage: 4.0-129/2015

Beschluss: Der Stadtrat beschließt die Um-
verlegung und den Neubau der Tennisanla-
ge von der Badstraße in die Zschopauaue, 
um den in der Sportstättenbilanz ermittelten 
Bedarf von 3 Tennisspielfeldern an einem 
neuen Standort aufrecht zu erhalten.

Amtliche Bekanntmachungen

Beschlüsse des Stadtrates vom 09.12.2015 – Öffentlicher Teil

TOP 3

Beschluss zur Übergangsregelung 
„Vertretung in der Kindertagespflege“

Vorlage: 4.0-130/2015

Beschluss: Der Betriebsausschuss des Ei-
genbetriebes BKS beschließt als Über-
gangslösung für die Vertretung in der Kin-
dertagespflege das „Freiplatzmodell“ für 2 

Plätze à 6 Stunden Betreuungszeit mit Wir-
kung ab 01.12.2015.  

TOP 4
Beschluss zum Umgang mit den 
erworbenen Taschenrechnern am 
Martin-Luther-Gymnasium Frankenberg
Vorlage: 4.0-131/2015
Beschluss: Der Betriebsausschuss des Eigen-

betriebes Bildung, Kultur und Sport der 
Stadt Frankenberg/Sachsen beschließt, die 
seitens des Schulträgers erworbenen Ta-
schenrechner, welche aufgrund ihrer Funkti-
onalität unter die Lernmittelverordnung fal-
len, nach 5 Jahren in das Eigentum der 
Schüler zu übertragen. Vorher werden die 
Taschenrechner leihweise zur Verfügung 
gestellt.

Beschlüsse des Betriebsausschusses Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport vom 21.12.2015
Öffentlicher Teil
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Bekanntmachung der Stadt Frankenberg /Sa. zur Widmung  
einer Straße, nach §§ 3 und 6 SächsStrG, 

in der Stadt Frankenberg, Gemarkung Frankenberg

1. Straßenbeschreibung
2 Bezeichnung:   

„Am Alten Sägewerk“  
Flurstück: 1092/30 
Gemarkung Frankenberg

2 Anfangspunkt:  
„Pestalozzistraße“  
bei Flst. 1092/31 
Gemarkung Frankenberg

2 Endpunkt:   
Einmündung in „Pestalozzistraße“  
bei Flst. 1092/19  
Gemarkung Frankenberg

2 Länge: 168,1 m
2 Baulastträger: Stadt Frankenberg

2. Verfügung
Die unter 1. näher bezeichneten Straßen 
werden nach §§ 3 und 6 des Straßengeset-
zes für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) 
vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93) 
Rechtsstand 01.05.2014 zur Ortsstraße ge-
widmet. Träger der Straßenbaulast ist die 
Stadt Frankenberg.

3. Einsichtnahme / 
Bekanntmachungszeitpunkt
Die Widmungsverfügung wird vom 15.01. 
2016 bis 24.02.2016 im Rathausdurchgang 
öffentlich ausgehängt bzw. kann während 
der Dienstzeiten in der Stadtverwaltung 
Frankenberg, Markt 15 in der Bauverwal-
tung, Zimmer 208 eingesehen werden. Die 
öffentliche Bekanntmachung gilt einen Mo-
nat nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
als verfügt.

4. Rechtsbehelfserklärung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach seiner  Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Stadtverwaltung Franken-
berg, Amt II,  Bauamt, Am Markt 15 oder der 
Bürgerservicestelle der Stadt Frankenberg 
einzulegen.

Frankenberg, den 18.12.2015

Firmenich
Bürgermeister

Die Betriebsleitung gibt bekannt, dass ge-
mäß § 34 der Sächsischen Eigenbetriebs-
verordnung (SächsEigBVO) in der Fassung 
vom 16.12.2013 der Jahresabschluss mit 
Lagebericht des Jahres 2014 öffentlich aus-
liegt.

Die Auslegung hat an 7 Arbeitstagen zu er-
folgen. Sie beginnt am 18.01.2016 und en-
det am 26.01.2016.

Die Einsichtnahme ist im Sitz des Eigenbe-
triebes Immobilien, Humboldtstr. 21 in Fran-
kenberg/Sa.

Montag – Mittwoch 
8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
Donnerstag   
8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Freitag 
8.00 Uhr – 11.00 Uhr

möglich.
Firmenich 

Bürgermeister

Hinweis auf ortsübliche  
Bekanntmachung des  

Jahresabschlusses 2014 
des Eigenbetriebes Immobilien 

der Stadt Frankenberg/Sa.
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I.   Allgemeine Vorschriften

§ 1  Geltungsbereich
Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im 
Gemeindegebiet der Stadt Frankenberg/Sa. 
gelegenen und von ihr verwalteten Friedhöfe 
und Friedhofsteile:

a) Waldfriedhof Frankenberg/Sa.,  
Altenhainer Straße 58

b) Friedhof Dittersbach, Friedhofsweg
c) Friedhof Dittersbach, Neudörfchen
d) Friedhof Mühlbach, Am Mühlberg
e) Friedhof Hausdorf, Alte Dorfstraße   
f)  Feierhalle des Friedhofes Sachsenburg, 

Schönborner Straße 

§ 2  Rechtsstellung und Friedhofszweck
1. Die städtischen Friedhöfe sind öffentliche 
Einrichtungen der Stadt Frankenberg/Sa.

2. Die Friedhöfe dienen der Bestattung aller 
Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner 
der Stadt Frankenberg/Sa. waren oder ein 
Recht auf Beisetzung in einer bestimmten 
Grabstätte besaßen. Weiterhin ist die Be-
stattung Verstorbener, welche nicht Einwoh-
ner der Stadt Frankenberg/Sa. waren, zuläs-
sig. Die Bestattung einer anderen in der 
Stadt Frankenberg/Sa. verstorbenen oder 
tot aufgefundenen Person ist außerdem zu-
zulassen, wenn diese keinen festen Wohn-
sitz hatte, ihr letzter Wohnsitz unbekannt ist, 

Stadt Frankenberg /Sa.

Friedhofssatzung der Stadt Frankenberg /Sachsen
Auf Grund § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.03.2014 
(SächsGVBl. S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes 
vom 29.04.2015 (SächsGVBl. S. 349) und § 7 des Sächsischen Ge-
setzes über das Friedhofs-, Leichen– und Bestattungswesen (Säch-

sisches Bestattungsgesetz - SächsBestG) vom 08.07.1994 (Sächs-
GVBl. S. 1321), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
13.12.2012 (SächsGVBl. S. 725), hat der Stadtrat der Stadt Franken-
berg/Sa. in seiner Sitzung am 11.11.2015 mit Beschluss-Nr. 2.0-
019/2015/1 folgende Satzung beschlossen:

Friedhofssatzung für die von der Stadt Frankenberg /Sa. verwalteten Friedhöfe und Trauerhallen
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ihre Überführung an den früheren Wohnsitz 
unverhältnismäßig hohe Kosten verursa-
chen würde oder wenn Gründe  der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung eine Bestat-
tung in der Stadt Frankenberg/Sa. erfordern. 
Auf Wunsch eines Elternteiles sind auch 
Fehlgeborene (§ 9 Abs. 2 SächsBestG) zur 
Bestattung zuzulassen. Zum Nachweis einer 
solchen Fehlgeburt ist dem Friedhofsträger 
eine formlose ärztliche Bestätigung vorzule-
gen.

§ 3  Begriffsbestimmungen
1. Verfügungsberechtigter im Sinne dieser 
Satzung ist bei Reihengrabstätten/Urnenrei-
hengrabstätten der Empfänger oder Inhaber 
der Graburkunde, bei Wahlgrabstätten/Ur-
nenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungs-
berechtigte oder dessen Rechtsnachfolger. 
Der Verfügungsberechtigte ist Träger der 
Nutzungsrechte. 
2. Dienstleistungserbringer im Sinne dieser 
Satzung sind Bildhauer, Steinmetze, Gärt-
ner, Bestatter, sonstige Gewerbetreibende, 
die typischerweise auf den kommunalen 
Friedhöfen tätig werden. 

§ 4  Schließung und Aufhebung
1. Die Friedhöfe, Friedhofsteile oder einzel-
ne Grabstellen können ganz oder teilweise 
für weitere Bestattungen gesperrt werden 
(Schließung) oder anderen Zwecken gewid-
met werden (Aufhebung).
2. Jede Schließung oder Aufhebung ist öf-
fentlich bekannt zu machen. Bei Schließung 
einzelner Wahlgrabstätten erhält der jeweili-
ge Nutzungsberechtigte außerdem einen 
schriftlichen Bescheid.
3. Nach einer Schließung werden Nutzungs-
rechte nicht mehr verliehen.
4. Durch die Schließung wird die Möglichkeit 
weiterer Bestattungen ausgeschlossen.  So-
weit durch Schließung das Recht auf weitere 
Bestattungen in der Wahlgrabstelle erlischt, 
wird dem Nutzungsberechtigten für die rest-
liche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren 
Bestattungsfalles auf Antrag eine andere 
Wahlgrabstelle zur Verfügung gestellt. Au-
ßerdem kann er die Umbettung bereits be-
statteter Leichen verlangen.
5. Bestattungsplätze dürfen nach ihrer 
Schließung frühestens mit Ablauf sämtlicher 
Ruhezeiten aufgehoben werden,  sofern nicht 
im Einzelfall die Voraussetzungen des §  8 
Abs. 4 SächsBestG vorliegen.
6. Durch die Aufhebung geht die Eigen-
schaft des Friedhofes als öffentliche Einrich-
tung  verloren. 
7. Im Falle der Aufhebung vor Ablauf sämtli-
cher Ruhezeiten gemäß § 8 Abs. 4 Sächs-
BestG sind die in den Reihengrabstätten 
und Urnengemeinschaftsanlagen Beige-
setzten für die restliche Ruhezeit, die in 
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten für 
die restliche Nutzungszeit auf Kosten der 
Stadt Frankenberg/Sa. umzubetten. Der 
Termin der Umbettung soll bei Reihengrab-
stätten einem Angehörigen des Verstorbe-
nen, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrab-
stätten dem jeweiligen Nutzungsberechtigten  
möglichst einen Monat vorher mitgeteilt 
werden.
8. Alle Ersatzgrabstätten nach Abs. 4 und 7 
sind von der Stadt Frankenberg/Sa. auf ei-
gene Kosten in gleichwertiger Weise wie die 
außer Dienst gestellten  oder aufgehobenen 

Grabstätten herzurichten. Die Ersatzgrab-
stätten werden Gegenstand des Nutzungs-
rechts.

II. Ordnungsvorschriften

§ 5  Öffnungszeiten
1. Die Friedhöfe sind entsprechend der fest-
gesetzten Zeiten für den Besucherverkehr 
geöffnet. Die Öffnungszeiten werden u. a. 
durch Aushang am Friedhofseingang (Fried-
hof Frankenberg) oder durch Veröffentli-
chung im Amtsblatt bekanntgegeben. 
2. Die Friedhofsverwaltung kann das Betre-
ten aller oder einzelner Friedhofsteile aus 
besonderem Anlass vorübergehend unter-
sagen, besonders bei extremen Wetterver-
hältnissen.

§ 6  Verhalten auf Friedhöfen
1. Jeder hat sich auf den Friedhöfen der 
Würde des Ortes und der Achtung der Per-
sönlichkeitsrechte der Angehörigen und Be-
sucher entsprechend zu verhalten. Die An-
ordnungen des Friedhofpersonals oder 
deren Beauftragten sind zu befolgen.
2. Kinder unter 7 Jahre dürfen die Friedhöfe 
nur in Begleitung und unter der Verantwor-
tung Erwachsener betreten.
3. Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht 
gestattet,
a) die Wege mit Sportgeräten (z.B. Roll-

schuhen, Inlineskater) oder Fahrzeugen 
aller Art zu befahren (ausgenommen Kin-
derwagen, Rollstühle und, soweit erfor-
derlich, Fahrzeuge der Stadt und Fahr-
zeuge der auf dem Friedhof tätigen 
Dienstleistungserbringer),

b)  den Friedhof und seine Einrichtungen 
und Anlagen zu verunreinigen oder zu be-
schädigen, 

c)  Grabstätten und Grabeinfassungen un-
berechtigt zu betreten,

d)  Blumen und Zweige außerhalb der eige-
nen Grabstätte zu pflücken,

e)  Rundfunk- und Musikgeräte aller Art zu 
betreiben, zu lärmen, zu spielen sowie zu 
lagern,

f)  an Sonn- und Feiertagen oder in der Nä-
he einer Bestattung störende Arbeiten 
auszuführen, 

g)  Hunde frei laufen zu lassen. Der Hunde-
kot ist vom Hundeführer sofort zu beseiti-
gen,

h)  ohne Auftrag bzw. Zustimmung der Stadt 
Frankenberg/Sa. (Friedhofsverwaltung) 
gewerbsmäßig zu fotografieren,  zu fil-
men oder Tonaufnahmen aufzunehmen, 

i)  das Verteilen von Druckschriften (z.B. 
Werbung durch Religionsgemeinschaf-
ten) und die Durchführung von Sammlun-
gen,

j)  auf dem Friedhof anfallenden Abraum 
und/oder Abfälle außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen abzulagern,

k) Abraum und/oder Abfälle aller Art ( z. B. 
Laub, privater Kompost), welche außer-
halb des Friedhofes anfallen, auf den 
Friedhöfen zu entsorgen,

l) Waren aller Art, insbesondere Kränze und 
Blumen zu verkaufen oder Dienstleistun-
gen anzubieten.

4. Die Stadt Frankenberg/Sa. (Friedhofsver-
waltung) kann Ausnahmen im Einzelfall oder 

dauerhaft zustimmen, soweit sie mit den An-
forderungen des Abs. 1 vereinbar sind. Zu 
diesem Zweck sind die in Satz 1 genannten 
Aktivitäten bei der Friedhofsverwaltung 
rechtzeitig anzumelden. Dies gilt insbeson-
dere für die Erstellung und Verwertung von 
Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, die 
nicht privaten Zwecken dienen, sowie für 
das Befahren von Friedhofswegen mit Per-
sonenkraftwagen für behinderte Personen 
mit Behindertenausweis und gehbehinderte 
Personen.
5. Totengedenkfeiern sowie andere nicht mit 
einer Bestattung zusammenhängende Ver-
anstaltungen sind 7 Tage vorher bei der 
Stadt (Friedhofsverwaltung) zur Zustim-
mung anzumelden. 
6. Personen, die den Grundsätzen in Abs. 1 
bis 3 zuwiderhandeln, können mündlich 
oder schriftlich des Friedhofes verwiesen 
werden.

§ 7  Dienstleistungserbringer
1. Dienstleistungserbringer und ihre Be-
diensteten, die auf den kommunalen Fried-
höfen tätig werden, haben die Friedhofssat-
zung und die dazu ergangenen Regelungen 
zu beachten. Die Dienstleistungserbringer 
sowie ihre Bediensteten haften für alle 
Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den 
Friedhöfen und mit den von ihnen errichte-
ten Grabmalen und sonstigen Anlagen 
schuldhaft verursachen.
2. Dienstleistungserbringer, die im Rahmen 
des Zustimmungsverfahrens nach § 26 die-
ser Satzung für unvollständige oder nicht 
den Regeln der Baukunst und des Hand-
werks entsprechende Entwürfe, Zeichnun-
gen und Angaben verantwortlich sind, wer-
den als unzuverlässig eingestuft. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn sich Dienstleistungser-
bringer bei der Errichtung eines Grabmals 
oder einer sonstigen baulichen Anlage nicht 
an die in der Anzeige gemachten Angaben 
halten.
3. Gewerbliche Arbeiten dürfen Montag bis 
Samstag in der Zeit von 7.00 Uhr bis 19.00 
Uhr durchgeführt werden.
Ausnahme: Ist durch besondere Umstände 
z.B. Witterungseinflüsse, Frost, starker Re-
gen der Grabaushub nicht möglich, so kann 
außerhalb o. g. Zeiten diese Arbeit durchge-
führt werden. In jedem Fall ist dies mit der 
Friedhofsverwaltung abzustimmen. 
An Sonn- und Feiertagen und in der Nähe 
einer Bestattung sind störende Arbeiten 
nicht zulässig. In den Fällen des § 5 Abs. 2 
sind gewerbliche Arbeiten ganz untersagt.
4. Die Dienstleistungserbringer dürfen zur 
Ausübung ihrer Tätigkeit nur die befestigten 
Friedhofswege mit dafür geeigneten Fahr-
zeugen befahren. Die Fahrgeschwindigkeit 
darf 15 km/h nicht überschreiten.
5. Nach Beendigung der Arbeiten ist das 
Abstellen der Fahrzeuge einschließlich der 
Anhänger innerhalb des Friedhofsgeländes 
nicht gestattet.
6. Die für Arbeiten erforderlichen Werkzeuge 
und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur 
vorübergehend und nur an Stellen abgela-
gert werden, an denen sie nicht behindern. 
Bei mehrtägiger Unterbrechung oder nach 
Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- 
und Lagerplätze wieder in einen ordnungs-
gemäßen Zustand zu versetzen. Erde und 



7

sonstige Materialien sind, in Abstimmung 
mit der Friedhofsverwaltung, von den Ge-
werbetreibenden oder deren Bediensteten 
auf den dafür zugewiesenen Plätzen  abzu-
lagern. Abgeräumte Grabmale, Einfas-
sungssteine und Fundamente sind vom 
Friedhof zu entfernen. Gewerbliche Geräte 
dürfen nicht an oder in den Wasserentnah-
mestellen der Friedhöfe gereinigt werden.
7. Verkäufe, Ausstellen von Quittungen und 
Rechnungen sowie Abkassieren von Gel-
dern für gewerbliche Tätigkeiten sind auf 
dem Friedhofsgelände nicht gestattet.
8. Dienstleistungserbringer, die trotz mündli-
cher oder schriftlicher Mahnung gegen die 
Vorschriften des § 7 Abs. 3 – 7  dieser Fried-
hofssatzung verstoßen, kann die Stadt Fran-
kenberg / Sa., Friedhofsverwaltung, ein wei-
teres Tätigwerden auf den Friedhöfen der 
Stadt Frankenberg/Sa. untersagen. Bei ei-
nem schwerwiegenden Verstoß ist eine 
Mahnung entbehrlich.

III. Bestattungsvorschriften

§ 8  Anzeigepflicht und Bestattungszeit
1. Bestattungen sind unverzüglich nach Be-
urkundung des Sterbefalls bei der Fried-
hofsverwaltung anzumelden. Die gesetzli-
chen Fristen sind einzuhalten. Der 
Anmeldung sind die erforderlichen Unterla-
gen beizufügen. Die Sterbeurkunde ist im 
Original vorzulegen (§ 18 Abs. 5 Sächs-
BestG).
2. Wird die Beisetzung in einer vorher erwor-
benen Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte 
beantragt, ist auch das Nutzungsrecht 
nachzuweisen. Die Art der Beisetzung ist 
festzulegen (§ 13 ff Friedhofssatzung).
3. Die Friedhofsverwaltung setzt in Abstim-
mung mit den zuständigen Angehörigen und 
dem Bestatter Ort und Zeit der Bestattung 
fest. § 10 Abs. 3 SächsBestG bleibt unbe-
rührt.
4. Beisetzungen sind ausschließlich von den 
Bestattungsunternehmen vorzunehmen. Da-
zu gehören auch der Transport und das Ab-
senken der Särge und Urnen.
5. Bestattungen können während folgenden 
Zeiten erfolgen:
H  01. 04 – 31.10. 

Montag und Donnerstag 
11.00 – 16.00 Uhr   
Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonnabend 
9.00 – 16.00 Uhr

H  01.11. – 31.03. 
Montag und Donnerstag  
11.00 – 14.00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonnabend 
9.00 – 14.00 Uhr

 Ausnahmen können durch die Stadt 
Frankenberg/Sa. (Friedhofsverwaltung) 
genehmigt werden.

6. Aschen, die nicht binnen 6 Monaten nach 
der Einäscherung beigesetzt sind, werden 
mittels Ersatzvornahme (§ 24 SächsVwVG) 
auf Kosten des Bestattungspflichtigen von 
Amtes wegen beigesetzt. 

§ 9 Beschaffenheit von Särgen und 
Aschebehältnissen
1. Die Särge müssen fest gefügt, gut abge-
dichtet und aus umweltgerecht abbaubarem 
Material bestehen. Der Boden muss grund-
sätzlich mit einer 5 bis 10 cm hohen Schicht 

aus Sägemehl, Sägespänen, Holzwolle oder 
anderen geeigneten aufsaugenden Stoffen 
bedeckt sein. Sollen bei dem Verstorbenen 
Wertgegenstände verbleiben, so ist dies der 
Friedhofsverwaltung rechtzeitig schriftlich 
anzuzeigen. Für Verlust und Beschädigun-
gen an solchen Gegenständen haftet die 
Stadt Frankenberg/Sa. nur, wenn zuvor eine 
schriftliche Anzeige erfolgte. Der Haftungs-
umfang ergibt sich in entsprechender An-
wendung des § 36 Abs. 2.
2. Die Urne zur Beisetzung der Asche eines 
Verstorbenen muss innerhalb der Ruhefrist 
umweltgerecht abbaubar sein, bei Baumbe-
stattungen muss die Urne biologisch abbau-
bar sein. Bei Bestattungen in Urnenstelen 
(Kolumbarium) muss die Urne aus einem 
festen Material bestehen, was ein Zerfallen 
der Urne unmöglich macht. Die Friedhofs-
verwaltung kann vom Bestatter eine Unbe-
denklichkeitserklärung für die von ihm ver-
wendeten Materialien fordern.
3. Hatte der Verstorbene an einer melde-
pflichtigen Krankheit im Sinne des § 6 Infek-
tionsschutzgesetz gelitten oder besteht ein 
solcher Verdacht und geht von der Leiche 
eine Ansteckungsgefahr aus, ist der Sarg 
entsprechend zu kennzeichnen.
4. Särge und Urnen, die den vorgenannten 
Anforderungen nicht entsprechen, können 
zurückgewiesen werden.

§ 10  Ausheben der Gräber
1. Urnengräber werden von der Friedhofs-
verwaltung und Erdgräber vom  Dienstleis-
tungserbringer, welcher vom Nutzungsbe-
rechtigten beauftragt wurde, ausgehoben 
und wieder geschlossen.
2. Die Tiefe der Gräber beträgt von der Erd-
oberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante 
des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur 
Oberkante der Urne 0,50 m.
3. Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen 
voneinander durch mindestens 0,30 m star-
ke Erdwände getrennt sein.

§ 11  Ruhezeit
1. Die Ruhezeit für Erdbestattungen beträgt
a) für Fehl- und Totgeborene  

sowie für Verstorbene bis  
zum vollendeten 2. Lebensjahr 10 Jahre

b) für Verstorbene ab dem  
vollendeten  2. Lebensjahr  25 Jahre

c)  Erdbestattungen in  
Eichensärgen 30 Jahre

2.  Die Ruhezeit für Urnen beträgt 20 Jahre.
3. Die Ruhezeiten nach Abs. 1a  und c 
gelten nicht für die am 31.12.2010 bereits 
belegten Grabstätten.

§ 12  Ausgrabungen und Umbettungen
1. Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich 
nicht gestört werden.
2. Ausgrabungen und Umbettungen von 
Leichen bedürfen der schriftlichen Geneh-
migung des Gesundheitsamtes. 
3. Die Ausgrabung oder Umbettung einer 
Urne bedarf der Genehmigung der Fried-
hofsverwaltung. Dem Antrag auf Erteilung 
der Genehmigung zur Umbettung ist der 
Nachweis beizufügen, dass eine andere 
Grabstätte zur Verfügung steht. Die Geneh-
migung wird nur bei Vorliegen eines berech-
tigten Grundes erteilt. §  4 Abs. 3 – 8 bleibt 
unberührt. 

Im Zeitraum von 2 Wochen bis zu 6 Monaten 
nach dem Tod werden Umbettungen und 
Ausgrabungen von Särgen nur aufgrund 
richterlicher Anordnung ausgeführt (§ 22 
Abs. 4  SächsBestG). Umbettungen aus ei-
ner Reihengrabstätte in eine andere Reihen-
grabstätte sind innerhalb des gleichen 
Friedhofes nicht zulässig. § 4 Abs. 4 u. 7 
bleiben unberührt. Umbettungen von Urnen 
und Leichen aus Gemeinschaftsgrabanla-
gen sind nicht zulässig.
4. Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhande-
ne Leichen- oder Aschereste können mit 
vorheriger Zustimmung der Friedhofsver-
waltung  auch in belegte Grabstätten umge-
bettet werden.
5. Alle Ausgrabungen und Umbettungen er-
folgen nur auf Antrag; antragsberechtigt ist 
bei Umbettungen aus Reihengrabstätten 
der Verfügungsberechtigte, bei Umbettun-
gen aus Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrab-
stätten der Nutzungsberechtigte.
Dem Antrag auf Erteilung der Genehmigung 
zur Umbettung ist der Nachweis beizufügen, 
dass eine andere Grabstätte zur Verfügung 
steht.
6. Alle Ausgrabungen und Umbettungen von 
Urnen werden von der Friedhofsverwaltung 
durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt 
der Ausgrabung oder Umbettung. Ausgra-
bungen und Umbettungen von Leichen wer-
den durch die Friedhofsverwaltung veran-
lasst. 
7. Neben der Zahlung der Gebühren für die 
Ausgrabung oder Umbettung haben die An-
tragsteller Ersatz für Schäden zu leisten, die 
an benachbarten Grabstätten und Anlagen 
durch die Umbettung zwangsläufig entste-
hen.
8. Der Ablauf der Ruhe- und Nutzungszeit 
wird durch eine Ausgrabung Umbettung 
nicht unterbrochen oder gehemmt.
9. Leichen oder Aschen dürfen zu anderen 
als zu Umbettungszwecken nur aufgrund 
behördlicher oder richterlicher Anordnung 
ausgegraben werden.

IV. Grabstätten

§ 13  Allgemeines
1. Die Grabstätten bleiben Eigentum des 
Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte 
nur nach dieser Satzung erworben werden.

Arten der Grabstätten:
a. Reihengrabstätten für Erdbestattungen 

(§ 14)
b.  Wahlgrabstätten (§ 15)
c.  Erdgemeinschaftsgrabanlagen (§ 16) 
d.  Urnengrabstätten (§ 17)
e.  Urnengemeinschaftsgrabanlagen  

(§17 Abs. 4)
f.  Baumbestattungen (§17 Abs. 6) 
g. Erbgrabstätten (§ 18)
h. Ehrengrabstätten (§ 19) 
i.  Gräber für Opfer von Krieg und  

Gewaltherrschaft ( § 20)

2. Ein Anspruch auf Überlassung oder den 
Wiedererwerb von Nutzungsrechten an ei-
ner Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf 
die Unveränderlichkeit der Umgebung be-
steht nicht.
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§ 14 Reihengrabstätten 
für Erdbestattungen
1. Reihengrabstätten sind Gräber für Erdbe-
stattungen, die der Reihe nach belegt und 
erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit 
des zu Bestattenden zugewiesen werden. 
2. Das Verfügungsrecht entsteht mit Aus-
händigung der Graburkunde. Es kann nicht 
verlängert werden.
3. Auf den Ablauf der Ruhezeit von Reihen-
grabstätten wird der Verfügungsberechtigte, 
sofern seine Anschrift bekannt ist, 3 Monate 
vorher schriftlich hingewiesen. Zusätzlich 
kann durch einen Hinweis auf der Grabstelle 
darauf hingewiesen werden. Der Verfü-
gungsberechtigte hat spätestens 3 Monate 
nach Ablauf  der Ruhezeit die Grabstätte zu 
beräumen. Geschieht dies innerhalb dieser 
Frist nicht, kann die Stadt (Friedhofsverwal-
tung) das Grabzubehör auf Kosten des Ver-
fügungsberechtigten beseitigen. Eine Auf-
bewahrungs- oder Schadenersatzpflicht 
besteht nicht.
4. Über die Wiederbelegung von Reihengrä-
bern, für die die Ruhefrist abgelaufen ist, 
entscheidet die Friedhofsverwaltung.
5. Es werden Reihengrabfelder eingerichtet 
a)  für  Föten, Fehl- und Totgeborene:    

Länge: 0,80 m; Breite: 0,40 m   
b)  für Verstorbene bis 6 Jahre: 

Länge: 1,50 m; Breite: 1,00 m
c)  für Verstorbene über 6 Jahre: 

Länge: 2,40 m; Breite: 1,35 m
6. Reihengräber sind 12 Monate nach der 
Beisetzung würdig herzurichten.

§ 15 Wahlgrabstätten
1. Wahlgrabstätten sind Grabstätten, an de-
nen auf Antrag ein Nutzungsrecht, mindes-
tens für die Dauer der Ruhezeit (Nutzungs-
zeit), verliehen und deren Lage im 
Einvernehmen mit dem Erwerber bestimmt 
wird.
2. Es werden ein- und mehrstellige Wahlgrä-
ber abgegeben. 
a) In einer Grabstelle ist während der Dauer 

der Ruhezeit nur eine Erdbestattung 
möglich. Die Beisetzung von bis zu 6 Ur-
nen über einer Erdbestattung kann in ei-
ner Grabstelle gestattet werden.

b) Bei Erdbestattungen kann nach Ablauf 
der Ruhezeit eine weitere Bestattung nur 
erfolgen, wenn die neue Ruhefrist die ver-
bleibende Nutzungsdauer nicht über-
schreitet oder das Nutzungsrecht min-
destens für die Zeit bis zum Ablauf der 
Ruhefrist verlängert wird. 

c) Zusätzliche Urnenbestattungen sind nur 
möglich, wenn das Nutzungsrecht min-
destens für die Dauer der Ruhezeit der 
Erdbestattung oder der zuletzt beigesetz-
ten Urne besteht oder entsprechend ver-
längert wird. Eine Verlängerung der Grab-
stelle ist nur insgesamt, also für alle in der 
Grabstelle erfolgten Beisetzungen, mög-
lich.

3. Das Nutzungsrecht kann nach Ablauf 
mehrmals für die Dauer von mindestens  
1 Jahr verlängert werden. 
4. Die Verlängerung des Nutzungsrechtes 
für mehrstellige Wahlgrabstellen ist nur für 
die gesamte Wahlgrabstelle möglich. 
5. Für den Erwerb des Nutzungsrechtes gilt 
§ 21 dieser Satzung.

6. Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen, 
die zur Wahrung der Ruhefrist eine Verlän-
gerung der Nutzungsdauer bedingen, kön-
nen nur gegen Zahlung des auf diese Zeit 
entfallenden Gebührenanteils zugelassen 
werden. Die Verlängerung erfolgt nur für vol-
le Jahre.
7. Für Wahlgräber gelten folgende Höchst-
maße:
Kindergräber: 
§ 14 Abs. 5 Nr. a und b gelten  
entsprechend
Einzelwahlgrab:
Länge:  2,40 m; Breite: 1,35 m
Doppelwahlgrab: 
Länge: 2,40 m; Breite: 2,70 m 

§ 16 Erdgemeinschaftsgrabanlagen
1. Erdgemeinschaftsgrabanlagen sind Grab-
stätten für mehrere Verstorbene mit nicht 
einzeln gekennzeichneten, also anonymen, 
Beisetzungsstellen. Die Ruhezeit entspricht 
§ 11 Abs. 1. Ein Nutzungsrecht dafür kann 
nicht erworben werden. Eine Verlängerung 
ist nicht möglich. Die Herrichtung und Un-
terhaltung dieser Anlagen obliegt der Stadt 
Frankenberg/Sa. (Friedhofsverwaltung). 
Um eine ordnungsgemäße Grabpflege zu 
gewährleisten, dürfen auf den Gemein-
schaftsgrabanlagen weder Grablichter noch 
weiterer Grabschmuck (z.B. Trauerfiguren, 
Gedenksteine, Grabkreuze usw.) abgelegt 
werden. Eine individuelle Bepflanzung ist 
untersagt.
2. Die Bestattung in Eichensärgen ist nicht 
zulässig.
3. Bei Erdgemeinschaftsgrabanlagen ist ei-
ne individuelle Kennzeichnung des einzel-
nen Grabes mittels einer liegenden Grab-
platte durch den Bestattungspflichtigen 
oder, mit dessen Zustimmung, durch einen 
anderen Angehörigen auf Antrag zulässig.               
4. Die Kosten der Grabplatte trägt der An-
tragsteller. Für die Gestaltung gelten die Re-
gelungen des § 27 Abs. 1c. 
5. Für die Beisetzung im Erdgemeinschafts-
grab einschließlich der Pflege ist die Gebühr 
lt. gültiger Friedhofsgebührensatzung zu 
zahlen.

§ 17 Urnengrabstätten
1. Aschen dürfen beigesetzt werden in: 
a) Urnenreihengrabstätten
Urnenreihengrabstätten sind Aschegrab-
stätten, die der Reihe nach belegt und erst 
im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit ge-
mäß § 11 Abs. 2 zur Beisetzung einer Urne 
abgegeben werden. Bezüglich der Urnenrei-
hengrabstätten gelten die Regelungen des § 
14 Abs. 2 bis 4 entsprechend.
b) Urnenwahlgrabstätten 
Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbeiset-
zungen bestimmte Grabstätten, an denen 
auf Antrag ein Nutzungsrecht mindestens 
für die Dauer der Ruhezeit gemäß § 11 Abs. 
2 verliehen und deren Lage im Einverneh-
men mit dem Erwerber festgelegt wird. 
Die Regelungen des § 15 Abs. 5 – 7 gelten 
entsprechend.
c) Urnengemeinschaftsgrabanlagen 
Urnengemeinschaftsgrabanlagen sind Asche-
grabstätten mit nicht einzeln gekennzeich-
neten Beisetzungsstellen. Die Ruhezeit be-
trägt 20 Jahre. Ein Nutzungsrecht dafür 

kann nicht erworben werden. Eine Verlänge-
rung ist nicht möglich. Die Herrichtung und 
Unterhaltung obliegt der Stadt Frankenberg/
Sa. (Friedhofsverwaltung). Um eine ord-
nungsgemäße Grabpflege zu gewährleisten, 
dürfen auf den Gemeinschaftsgrabanlagen 
weder Grablichter noch weiterer Grab-
schmuck abgelegt werden. Eine individuelle 
Bepflanzung ist untersagt. Ein Schmuck 
oder eine andere Kennzeichnung der unmit-
telbaren Bestattungsstelle ist nicht zulässig. 

Arten der Urnengemeinschafts- 
grabanlagen:
1. Urnengemeinschaftsgrabanlagen mit ei-
nem von der Stadt Frankenberg/Sa. (Fried-
hofsverwaltung) vorgegebenen Grabmal mit 
Angabe der Jahreszahlen des Sterbejahres. 
2. Urnengemeinschaftsgrabanlagen für 12 
Urnen mit einem von der Stadt Franken-
berg/Sa. (Friedhofsverwaltung) vorgegebe-
nen Grabmal mit Angabe der Namensnen-
nung und des Geburts-und Sterbedatums 
der Beigesetzten.
3. Urnengemeinschaftsgrabanlagen mit Na-
mensnennung für 8 Urnen, welche um ein 
mittig angeordnetes Grabmal beigesetzt 
werden.
Die Stadt Frankenberg/Sa. (Friedhofsver-
waltung) ist zum Nachweis der direkten Bei-
setzungsstelle nicht verpflichtet.
d) Grabstätten für Erdbestattungen 
(§ 15 Abs. 3) 
e) Urnenstelen 
Urnenstelen sind Urnennischen für 2 Urnen 
mit Verschlussplatte, in denen Urnen oberir-
disch beigesetzt werden dürfen. Die Beiset-
zung in einer Urnenstele kann als Wahlgrab, 
hier gelten die Bestimmungen von b) ent-
sprechend, erfolgen.
f) Baumbestattungen 
Baumbestattungen sind naturnahe Bestat-
tungen. 
An den bereits vorhandenen oder neu ge-
pflanzten und gekennzeichneten Bäumen 
auf der Rasenfläche des Waldfriedhofes 
Frankenberg/Sa. können im Kronentraufbe-
reich der Bäume bis zu 12 Urnen, welche 
biologisch abbaubar sein müssen, je Baum 
beigesetzt werden. 
Die einzelnen Bestattungsplätze werden 
nicht gegeneinander abgegrenzt, aber durch 
eine Grabmalplatte gekennzeichnet. Nur auf 
einem speziell abgegrenzten Teil des Baum-
bereiches dürfen der Totenehrung dienende 
Gegenstände wie z.B. Blumen, Grab-
schmuck oder Grablichter aufgebracht wer-
den. Liegende Grabplatten  sind zulässig (§ 
27 Abs. 1 Nr. c und d). Eine Bepflanzung 
sowie künstlicher Grabschmuck ist nicht zu-
lässig.
g) Bestattung unter einem Familienbaum 
Es wird das Nutzungsrecht für alle Bestat-
tungsplätze (abhängig von der Größe des 
Baumes, aber höchstens 12) unter einem 
bestimmten Baum für mindestens 50 Jahre 
erworben. Dabei bestimmt man selbst über 
die Vergabe der einzelnen Grabstellen an 
diesem Baum. Überschreitet bei Belegung 
oder Wiederbelegung einer Grabstätte die 
Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so 
muss das Nutzungsrecht für die gesamte 
Grabstätte mindestens für die Zeit hinzuer-
worben werden, die für die Ruhezeit not-
wendig ist. 
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Bei Baumbestattung als Wahlgrabstätten 
gelten die Bestimmungen von b) entspre-
chend.
2. Für Urnengräber gelten folgende Höchst-
maße:
Urnenreihengräber:  
Länge: 1,00 m, Breite: 0,80 m
Urnenwahlgräber für 2 Urnen: 
Länge: 1,00 m, Breite: 0,80 m 
Baumbestattung je Urne: 
Länge: 0,50 m, Breite: 0,50 m 
3. Urnengrabstätten (außer Urnenstelen, 
Baumbestattungen und Gemeinschaftsgrä-
ber) sind spätestens 1 Monat nach der Bei-
setzung würdig herzurichten.

§ 18 Erbgrabstätten
1. Als Erbgrabstätten wurden Grabstätten 
mit einem unbefristeten Nutzungsrecht be-
zeichnet.
2. Die am 31.12.2010 bestehenden Erb- 
grabrechte erlöschen mit dem Ablauf der 
am 31.12.2010 bestehenden letzten Ruhe-
zeit. Das Recht an einer solchen Grabstelle 
kann gemäß den Bestimmungen von §  15 
Abs. 4 ff. als Wahlgrabstätte weitergeführt 
werden. Die Verleihung neuer erblicher  
Grabrechte ist nicht zulässig. 

§ 19 Ehrengrabstätten
1. Unbeschadet der Regelungen nach dem 
Sächsischen Denkmalschutzgesetz obliegt 
die Zuerkennung der Schutzwürdigkeit von 
Grabstätten bedeutender Persönlichkeiten, 
kulturell oder geschichtlich wertvoller Grab-
male und/oder Grabstätten bzw. Grabmale 
und/oder Grabstätten, welche als besonde-
re Eigenart des Friedhofes gelten, der Stadt 
Frankenberg/Sa.
2. Die in Abs. 1. genannten Grabstätten wer-
den von der Friedhofsverwaltung in ein vom 
Stadtrat beschlossenes Verzeichnis aufge-
nommen. Die Eintragung der Grabstätte 
oder des Grabmals wird dem Grabnut-
zungsberechtigten bekannt gegeben. Sie 
dürfen ohne Zustimmung der Stadt Fran-
kenberg/Sa. (Friedhofsverwaltung) nicht 
entfernt oder verändert werden.
3. Nach Erlöschen des Nutzungsrechts sol-
len sie auf Kosten der Stadt Frankenberg/
Sa. erhalten und gepflegt werden.

§ 20 Gräber der Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft
Die Stadt Frankenberg/Sa. ist zuständig für 
die Feststellung und Erhaltung der Gräber 
sowie die Auskunftserteilung nach § 5 des 
Gesetzes über die Erhaltung der Gräber der 
Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Grä-
bergesetz) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 09. August 2005 (BGBl. I S. 
2426), in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 21 Erwerb eines Nutzungsrechts
1. Ein Nutzungsrecht wird nur einer natürli-
chen Person, dem Nutzungsberechtigten, 
verliehen. Die Stadt Frankenberg/Sa. (Fried-
hofsverwaltung) kann Nutzungsrechte aus-
nahmsweise auch juristischen Personen 
überlassen.
2. Das Nutzungsrecht wird gegen Zahlung 
der in der Friedhofsgebührensatzung fest-
gesetzten Gebühr erworben. Über den Er-
werb des Nutzungsrechtes wird eine Urkun-
de ausgestellt, die den Nutzungsberechtigten 
bezeichnet. 

3. Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushän-
digung der Verleihungsurkunde.
4. Nutzungsrechte können entsprechend 
den Regelungen dieser Satzung erworben 
werden. Mit dem Grabnutzungsrecht ent-
steht ein öffentlich-rechtliches Nutzungsver-
hältnis.
5. Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im 
Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu 
ergangenen Regelungen das Recht, bei Ein-
tritt eines Bestattungsfalles über weitere 
Beisetzungen und über die Art der Gestal-
tung und der Pflege der erworbenen Grab-
stätte zu entscheiden. 
6. Die Änderung der Anschrift und/oder des 
Namens des Nutzungsberechtigten sind der 
Stadt Frankenberg/Sa. (Friedhofsverwal-
tung) unverzüglich schriftlich oder durch 
persönliche Vorsprache mitzuteilen. Für 
Schäden oder sonstige Nachteile, die aus 
der Unterlassung einer solchen Mitteilung 
entstehen, ist die Stadt Frankenberg/Sa. 
(Friedhofsverwaltung) nicht ersatzpflichtig.

§ 22 Übergang des Nutzungsrechts  
unter Lebenden
Die Übertragung des laufenden Nutzungs-
rechts durch Rechtsgeschäfte unter Leben-
den ist der Stadt Frankenberg/Sa. gegen-
über nur wirksam, wenn die Friedhofs- 
verwaltung dies genehmigt und den neuen 
Berechtigten auf Antrag des bisherigen Nut-
zungsrechtsinhabers gegen Entrichtung der 
Umschreibungsgebühr lt. Gebührensatzung 
in das Friedhofskataster eingetragen hat.  
§ 23 gilt entsprechend.

§ 23 Übergang des Nutzungsrechts  
bei Tod des Nutzungsberechtigten
1. Bereits beim Erwerb des Nutzungsrechts 
soll der Erwerber für den Fall seines Able-
bens seinen Nachfolger im Nutzungsrecht 
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht 
durch einen Vertrag übertragen, der erst im 
Zeitpunkt des Todes des Übertragenden 
wirksam wird. Die Bestimmung des Rechts-
nachfolgers ist durch schriftliche Erklärung  
der Stadt Frankenberg/Sa. (Friedhofsver-
waltung) bekannt zu geben. 
2. Das Nutzungsrecht an einer Wahlgrab-
stätte geht bei Tod des Berechtigten auf die 
gemäß Abs. 1 bestimmte Person über. Ist 
keine derartige Regelung vorhanden, geht 
das Nutzungsrecht in nachstehender Rei-
henfolge auf die Angehörigen des verstor-
benen Nutzungsberechtigten mit deren Zu-
stimmung über 
a)  auf den überlebenden Ehegatten oder 

eingetragenen  Lebenspartner, und zwar 
auch dann, wenn Kinder aus einer 
früheren Ehe vorhanden sind;

b)  auf die Kinder,
c)  auf die Eltern,
d)  auf die Geschwister,
e)  auf die Großeltern,
f)  auf die Enkelkinder in der Reihenfolge 

der Berechtigung ihrer Väter und Mütter;
g)  auf sonstige Verwandte bis zum 3. 

Grade,
h)  auf die nicht unter a) bis g) fallenden 

Erben
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis h) 
hat der jeweils Älteste Vorrang vor dem Jün-
geren.

3. Jeder Rechtsnachfolger hat das Nut-
zungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf 
sich umschreiben zu lassen.

§ 24 Erlöschen des Nutzungsrechts
1. Das Nutzungsrecht erlischt mit Zeitablauf 
oder durch Verzicht. Wird vorzeitig auf das 
Nutzungsrecht verzichtet, ist dies schriftlich 
zu erklären. Ein Anspruch auf Rückerstat-
tung von gezahlten Geldleistungen besteht 
nicht. Ein Verzicht während der Ruhezeit ist 
nicht möglich.
2. Auf das Erlöschen eines Nutzungsrechtes 
wird der Nutzungsberechtigte, sofern seine 
Anschrift bekannt ist, schriftlich hingewie-
sen. Zusätzlich kann durch einen Hinweis 
auf der Grabstelle darauf hingewiesen wer-
den. Der Nutzungsberechtigte hat spätes-
tens 3 Monate nach Ablauf des Nutzungs-
rechts oder Verzichts auf das Nutzungsrecht 
die Grabstätte inkl. aller Grabbestandteile 
wie z.B. Grabeinfassung, Grabstein, Kies, zu 
beräumen und außerhalb des Friedhofes zu 
entsorgen. Die Grabstelle muss im An-
schluss eingeebnet werden. Nach Ab-
schluss dieser Beräumungsarbeiten ist eine 
Abnahme durch die Friedhofsverwaltung 
erforderlich. Geschieht dies innerhalb dieser 
Frist nicht, kann die Stadt (Friedhofsverwal-
tung) mittels Ersatzvornahme (§ 24 SächsV-
wVG) die Grabstätte beräumen, einebnen 
und die Grabbestandteile auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten beseitigen und ent-
sorgen. Eine Aufbewahrungs- oder Scha-
denersatzpflicht besteht nicht.

V. Grabmale und bauliche Anlagen

§ 25 Grabmale
1. Als Grabmale nach dieser Satzung gelten 
insbesondere auch Stein- und Holztafeln, 
liegende Grabplatten, Aufsätze, Blumenbe-
hälter auf Grabsteinen sowie Teile und Zu-
behör von Grabmalen.
2. Nicht zu Grabmalen gehören: Blumen, 
Blumenschalen, Kränze und gärtnerische 
Anlagen.

§ 26 Zustimmungserfordernisse
1. Die Errichtung und jede Veränderung von 
Grabmalen bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Stadt Frankenberg/
Sa. Die Zustimmung kann nur erteilt werden, 
wenn die Bestimmungen dieser Satzung, 
insbesondere der Gestaltungsvorschriften 
und die Erfüllung der Anforderungen an die 
Zuverlässigkeit und Eignung von Dienstleis-
tungserbringern im Sinne von § 28 gewähr-
leistet ist.
2. Die Anträge sind durch den Verfügungs-/
Nutzungsberechtigten mittels amtlicher For-
mulare zu stellen, die durch die Friedhofs-
verwaltung bereitgestellt werden. Den An-
trägen sind zweifach beizufügen:
a) der Grabmalentwurf mit Grundriss, Vor-

der- und Seitenansichten im Maßstab 
1:10 unter Angabe des Materials, der Be-
arbeitung, des Inhalts, der Form und der 
Anordnung sowie mit Angaben zum Fun-
dament und zur Verdübelung. Soweit es 
zum Verständnis erforderlich ist sind Aus-
führungszeichnungen einzureichen;

b) soweit es zum Verständnis erforderlich ist 
kann die Stadt (Friedhofsverwaltung) 
Zeichnungen der Schrift, der Ornamente 
und Symbole im Maßstab 1:1 unter An- 
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gabe des Materials, seiner Bearbeitung, 
des Inhalts, der Form und Anordnung 
verlangen. In besonderen Fällen kann die 
Vorlage eines Modells im Maßstab 1:10 
oder das Aufstellen einer Attrappe in na-
türlicher Größe auf der Grabstätte ver-
langt werden;

c) ergänzende Unterlagen zum Dienstleis-
tungserbringer (z.B. Bescheinigungen 
und Zertifikate), der mit der Herstellung 
und Errichtung des Grabmals beauftragt 
werden soll.

3. Provisorische Grabmale nach § 27 Abs. 3 
müssen nicht angezeigt werden.
4. Die Errichtung und jede Veränderung aller 
sonstigen baulichen Anlagen bedarf eben-
falls der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung. Die Absät-
ze  1 und 2 gelten entsprechend.
5. Entspricht die Ausführung des Grabmales 
nicht dem Antrag, kann die Stadt (Friedhofs-
verwaltung) den Verfügungsberechtigten zur 
Veränderung oder Entfernung auffordern. 
Wird die Aufforderung nicht innerhalb einer 
angemessenen, schriftlich festgesetzten 
Frist befolgt, wird das Grabmal mittels Er-
satzvornahme (§ 24 –SächsVwVG) auf Kos-
ten des Nutzungsberechtigten von der 
Grabstätte entfernt, gelagert und zur Abho-
lung bereitgestellt. Die Stadt Frankenberg 
haftet nicht für dadurch entstandene Schä-
den, sofern sie nicht durch schuldhaftes 
Verhalten der Stadt (Friedhofsverwaltung) 
verursacht worden sind. 
6. Der Dienstleistungserbringer hat dem 
Verfügungsberechtigten eine Abnahmebe-
scheinigung auszuhändigen, aus der hervor-
geht, dass die gebaute Grabmalanlage der 
Planung, entsprechend den Antragsunterla-
gen, entspricht. Diese Abnahmebescheini-
gung hat der Verfügungsberechtigte der 
Friedhofsverwaltung zu übergeben
7. Der Dienstleistungserbringer hat bei 
Grabsteinen mit mehr als 50 cm Höhe eine 
Abnahmeprüfung entsprechend der TA 
Grabmal durchzuführen und die Dokumen-
tation dieser Abnahmeprüfung dem Verfü-
gungsberechtigten auszuhändigen. Der Ver-
fügungsberechtigte übergibt diese 
Dokumentation der Friedhofsverwaltung. 
Wird die Dokumentation der Abnahmeprü-
fung nicht fristgerecht der Verwaltung über-
geben, so wird von der Verwaltung mittels 
Ersatzvornahme (§ 24 SächsVwVG) ein 
Sachkundiger mit der Durchführung der Ab-
nahmeprüfung beauftragt. Die Kosten der 
Ersatzvornahme hat der Verfügungsberech-
tigte zu tragen. 
8. Grabmale und andere bauliche Anlagen, 
die ohne Zustimmung errichtet sind und für 
die auch nachträglich keine Zustimmung er-
teilt werden kann, sowie nicht zulässige In-
schriften kann die Friedhofsverwaltung auf 
Kosten des Verfügungsberechtigten bzw. 
Auftraggebers entfernen lassen.

§ 27 Gestaltungsvorschriften
1. Die Grabmale müssen folgenden Anfor-
derungen entsprechen:
a)  Zu bevorzugen sind Natursteine. Bei der 

Materialauswahl ist die Farbharmonie der 
Grabfelder zu beachten. Wahlgrabmale 
an besonderen Plätzen können entwurfs-
bedingt aus verschiedenen Materialien 
bestehen. Holz- und Eisengrabmale sind 

zulässig. Holzgrabmale sollten und Ei-
sengrabmale müssen mit Steingründun-
gen aufgestellt werden. 

b)  Für stehende Grabmale auf dem Friedhof 
oder Friedhofsteilen werden bestimmte 
Kernmaße (Kernmaß = Gesamthöhe  
ab Wegoberfläche) festgelegt.

H  Kernmaße: Kindergräber (bis 6 Jahre) 
max. Höhe, Gesamthöhe ab  
Wegoberkante 0,55 bis 0,65 m  
Mindeststärke 0,12 m

H  Reihengräber       
max. Höhe, Gesamthöhe ab  
Wegoberkante 0,90 bis 1,00 m  
Mindeststärke 0,12 m

H  Wahlgräber   
max. Höhe, Gesamthöhe ab  
Wegoberkante 0,90 bis 1,00 m  
Mindeststärke 0,12 m

H  Urnenreihenstellen      
max. Höhe, Gesamthöhe ab  
Wegoberkante 0,70 bis 0,80 m  
Mindeststärke 0,12 m

H  Urnenwahlstellen   
max. Höhe, Gesamthöhe ab  
Wegoberkante 0,70 bis 0,80 m  
Mindeststärke 0,12 m 

 Bevorzugt sollten Grabmale mit einem 
Verhältnis Höhe zu Breite wie 1,5:1 bis 
2,5:1, bei Steinen mit annähernd quadra-
tischem Grundriss wie 2,5:1 bis 3,5:1 ver-
wendet werden. Bei Steinen mit recht-
eckigem Grundriss ist das Verhältnis 
Breite und Stärke 4:1 anzustreben. 

c)  Die Höchstmaße der liegenden Grabplat-
ten für Erdgemeinschaftsgräber und Ur-
nengräber betragen 0,45 m Höhe x 0,30 
m Breite. Die Mindeststärke der Grab-
platte soll 0,05 m betragen. Die Inschrif-
ten dieser Grabplatten müssen vertieft 
gearbeitet sein und die Grabplatten müs-
sen ebenerdig eingelassen werden.    

d)  In Grabfeldern, für die Liegeplatten vor-
gesehen sind, sind stehende Steine nicht 
zulässig (Erdgemeinschaftsgräber, 
Baumbestattungen). Hingegen können 
liegende Platten in allen Einzelgrabfel-
dern verwendet werden, sofern die Fried-
hofsverwaltung für Grabfelder keine an-
deren Festlegungen getroffen hat. 

e)  Die Form soll schlicht, klar und material-
gerecht sein und sich in das Grabfeld ein-
fügen.

f)  Die Bearbeitung muss werkgerecht, bei 
Weichsteinen allseitig gleichwertig erfol-
gen, bei Hartgestein soll die allseitig 
gleichwertige Bearbeitung angestrebt 
werden. Die Bearbeitung der Seitenflä-
chen kann in der nächst niederen Bear-
beitungsform der Vorderfläche durchge-
führt werden. Einzelne Teile (Ornamente, 
erhabene Schriften und ähnliches) kön-
nen durch gesteigerte oder farbige Bear-
beitung hervorgehoben werden.

g) Die Schrifttexte sollen klare, schlichte 
Aussagen über den Toten enthalten.

h) Die Inschriften der Grabmale müssen ver-
tieft bzw. erhaben gearbeitet sein. Wo 
farbige Tönungen unumgänglich sind, 
sollten diese abgestimmt zur Materialfar-
be erfolgen und dürfen nicht in starkem 
Kontrast zu dieser stehen.

2. Nicht gestattet ist: 
a) Farbanstrich an Holz- oder Steingrabmalen,
b)  Zweitschriften in anderer Ausführung an-

zubringen,
c)  Lichtbilder, welche größer als 10 x 10 cm 

sind, und Kunststofftafeln zu verwenden,
d) Einfassungen aus festen Stoffen vorzu-

nehmen, ausgenommen sind einheitlich 
vorgesehene Umrandungen aus Natur- 
oder Betonwerkstein,

e) das Einfassen der Grabstätten mit Um-
zäunungen und Grabgittern, ausgenom-
men sind Grabstätten mit einer Mindest-
größe von 30 m²,

f) Firmenbezeichnungen an Grabmalen an-
zubringen,

g) Kies o.ä. außerhalb der Grabeinfassung 
aufzubringen,

h) Kies mit einer Körnung größer als 11 mm 
innerhalb der Grabeinfassung aufzubrin-
gen,

i) Das Anbringen von Haltedübeln, Schrau-
ben, Nägel o. ä. an der Urnenwand, um 
Grabschmuck zu befestigen.

Ausnahmen können in begründeten Fällen 
von der Stadt Frankenberg/Sa. (Friedhofs-
verwaltung) zugelassen werden. 
3. Provisorische Grabmale sind nur als na-
turlasierte Holztafeln oder Holzkreuze mit 
einer Höhe von maximal 1,20 m zulässig und 
dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Be-
stattung verwendet werden.

§ 28 Fundamentierung, Befestigung  
und Standsicherheit
1. Die Grabmale sind ihrer Größe entspre-
chend nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Baukunst und des Handwerks, ins-
besondere der „Technische Anleitung zur 
Standsicherheit von Grabmalanlagen der 
Deutschen Natursteinakademie e.V. (TA 
Grabmal)“ in der jeweils gültigen Fassung zu 
fundamentieren und so zu befestigen, dass 
sie dauerhaft standsicher sind und auch 
beim Öffnen benachbarter Gräber nicht um-
stürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt 
für sonstige bauliche Anlagen entspre-
chend. 
2. Die Grabmale dürfen nur von Dienstleis-
tungserbringern errichtet und verändert 
werden, die in fachlicher, betrieblicher und 
personeller Hinsicht zuverlässig und geeig-
net sind. Einfache Maßnahmen oder Hand-
griffe, die keine besondere Fachkenntnisse 
erfordern (z. B. Auflegen eines Liegesteines 
auf das Grab), bleiben hiervon unberührt. 
Fachlich zuverlässig und geeignet sind Per-
sonen, die aufgrund ihrer Ausbildung in der 
Lage sind, unter Beachtung der örtlichen 
Gegebenheiten des Friedhofes die ange-
messene Gründungsart zu wählen und nach 
dem in der Satzung aufgeführten Regelwerk 
die erforderlichen Fundamentabmessungen 
zu berechnen. Sie müssen in der Lage sein, 
für die Befestigung der Grabmalteile das 
richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu 
dimensionieren und zu montieren. Weiterhin 
müssen sie die Standsicherheit von Graban-
lagen beurteilen und mithilfe von Messgerä-
ten die Standsicherheit kontrollieren und 
dokumentieren können. Satz 1-5 gilt für 
sonstige bauliche Anlagen entsprechend.
3. Dienstleistungserbringer, die im Rahmen 
des Zustimmungsverfahrens nach § 26 für 
unvollständige oder nicht den Regeln der 
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Baukunst und des Handwerkes entspre-
chende Entwürfe, Zeichnungen und Anga-
ben verantwortlich sind, werden als unzu-
verlässig eingestuft. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn sich Dienstleistungserbringer bei der 
Errichtung eines Grabmals oder einer sons-
tigen baulichen Anlage nicht an die im Zu-
stimmungsverfahren gemachten Angaben 
halten.

4. Die Standsicherheit wird entsprechend 
der Regelungen der TA Grabmal durch die 
Friedhofsverwaltung jährlich geprüft. Dies 
entbindet die Nutzungsberechtigten nicht 
von ihren Unterhaltungs- und Verkehrssi-
cherungspflichten (§ 29).

§ 29 Unterhaltung
1. Grabmale und die sonstigen baulichen 
Anlagen sind dauernd in würdigem und ver-
kehrssicherem Zustand zu halten; für deren 
Standsicherheit ist Sorge zu tragen. Verant-
wortlich dafür ist der Verfügungs-/Nut-
zungsberechtigte.

2. Ist die Standsicherheit von Grabmalen, 
sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen da-
von gefährdet, sind die für die Unterhaltung 
Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug 
kann die Stadt Frankenberg/Sa. auf Kosten 
des Verantwortlichen die nach pflichtgemä-
ßem Ermessen erforderlichen Sicherungs-
maßnahmen (z.B. Umlegen von Grabmalen, 
Absperrungen) treffen. Wird der ordnungs-
widrige Zustand trotz schriftlicher Aufforde-
rung der Stadt Frankenberg (Friedhofsver-
waltung) nicht innerhalb einer jeweils 
festzusetzenden angemessenen Frist besei-
tigt, ist die Stadt Frankenberg berechtigt, 
dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun 
oder das Grabmal, die sonstige bauliche An-
lage oder Teile davon zu entfernen; die Stadt 
Frankenberg ist nicht verpflichtet, diese Sa-
chen aufzubewahren. Ist der Verantwortli-
che nicht bekannt, nicht ohne weiteres zu 
ermitteln oder nicht rechtzeitig erreichbar, 
genügt eine öffentliche Bekanntmachung 
und ein zweimonatlicher Hinweis auf der 
Grabstätte, bei Reihengrabstätten auf dem 
Grabfeld. 

§ 30 Haftung für Grabmale
Der Inhaber des Nutzungsrechtes an der 
Grabstelle haftet für jeden Schaden, der 
durch mangelnde Standsicherheit, durch 
Umfallen oder durch Abstürzen von Teilen 
von Grabmalen oder sonstiger baulicher An-
lagen verursacht wird. Die Haftung von be-
auftragten Dienstleistungserbringern (§ 7 
Abs. 1) bleibt hiervon unberührt.

§ 31 Wiedererrichtung und Entfernung 
von Grabmalen
1. Bei der Nachbeisetzung in mehrstelligen 
Grabstätten trägt der Inhaber des Nutzungs-
rechtes an der Grabstätte die Kosten für 
sämtliche Leistungen einschließlich denen, 
die zur evtl. notwendigen Wiedererrichtung 
des Grabmals und/oder zur Beseitigung 
eventueller Beeinträchtigungen an benach-
barten Grabstätten entstanden sind.

2. Grabmale, die wegen der Öffnung des 
Grabes entfernt wurden oder aus einem an-
deren Grund nicht an ihrem Platz stehen, 
müssen innerhalb einer Frist von 6 Monaten 
bei Urnengräbern und 12 Monaten bei Erd-
gräbern  wieder aufgestellt werden. Ist eine 

Wiederaufstellung nicht möglich, sind diese 
vom Friedhof zu entfernen.
3. Ehrengrabstätten und und/oder unter 
Denkmalschutz stehende Grabstätten und/
oder Grabmale dürfen ohne Zustimmung 
der Stadt Frankenberg/Sa. (Friedhofsver-
waltung) nicht entfernt oder verändert wer-
den.

VI. Gestaltung, Herrichten und 
Pflege der Grabstätten

§ 32 Grabgestaltung
1. Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an 
die Umgebung anzupassen, dass die Würde 
des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen 
und seiner Gesamtlage gewahrt wird.
2. Für die individuelle Ausgestaltung der 
Grabstätten gelten folgende Grundsätze:
H es dürfen keine Pflanzen gepflanzt wer-

den, die sofort oder später andere Grab-
stätten und die öffentlichen Anlagen und 
Wege beeinträchtigen. Bäume und Sträu-
cher dürfen nur eine max. Wuchshöhe 
von 1,50 m erreichen oder müssen dem-
entsprechend verschnitten werden.

H Vasen und andere Gefäße für kurzlebigen 
Pflanzenschmuck sollen in Form, Material 
und Dekor der Würde des Ortes entspre-
chen. Gefäße aus Glas sind untersagt,

H die Einfassung durch Kantensteine oder 
Borde darf nur nach den für das Grabfeld 
festgelegten Bestimmungen erfolgen,

H Sitzgelegenheiten werden von der Fried-
hofsverwaltung angelegt,

H die Verwendung von wasserundurchläs-
sigem Material (Folien, Dachpappe o.ä.) 
zur Verhinderung von Unkrautbewuchs 
ist nicht zulässig.

In besonderen Einzelfällen kann die Stadt 
Frankenberg/Sa. (Friedhofsverwaltung) auf 
Antrag durch den Nutzungsberechtigten 
Ausnahmen zulassen.
Werden diese Regelungen nicht eingehalten 
und eine Ausnahmegenehmigung wurde 
nicht beantragt und genehmigt, kann die 
Friedhofsverwaltung vom Nutzungsberech-
tigten die Beseitigung der nicht zugelasse-
nen Grabgestaltungselemente verlangen. 
3. Eine Neuanlage oder Rekonstruktion von 
massiven Grüften oder Bauwerken zum 
Zwecke der Beisetzung ist nicht gestattet.

§ 33 Herrichtung und Pflege
1. Für die Herrichtung, Instandhaltung und 
Pflege ist der Verfügungsberechtigte der 
Grabstätte verantwortlich.
2. Alle Grabstätten (§§ 13 – 20) müssen im 
Rahmen der Vorschriften dieser Satzung 
hergerichtet und dauernd instandgehalten 
werden.
3. Verwelkte Blumen und Kränze sind von 
den Gräbern zu entfernen und auf den aus-
gewiesenen Plätzen zu entsorgen. Ge-
schieht dies nicht, so kann die Friedhofsver-
waltung, nach angemessener Frist, diese 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten be-
seitigen. 
4. Wird eine Grabstätte nicht ordnungsge-
mäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Ver-
fügungsberechtigte auf schriftliche Auffor-
derung der Stadt Frankenberg/Sa. die 
Grabstätte innerhalb einer jeweils festzuset-
zenden angemessenen Frist in Ordnung zu 
bringen. Ist der Verfügungsberechtigte nicht 

bekannt, nicht ohne weiteres zu ermitteln  
oder nicht rechtzeitig erreichbar, genügt ei-
ne öffentliche Bekanntmachung und ein 
zweimonatlicher Hinweis auf der Grabstätte, 
bei Reihengrabstätten auf dem Grabfeld. 
Wird die Aufforderung nicht befolgt, können 
Reihengrabstätten und Urnenreihengrab-
stätten von der Friedhofsverwaltung auf 
Kosten des Verfügungsberechtigten abge-
räumt, eingeebnet und eingesät werden. Bei 
Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätten kann 
die Stadt Frankenberg/Sa. in diesem Fall die 
Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Nut-
zungsberechtigten in Ordnung bringen las-
sen oder das Nutzungsrecht ohne Entschä-
digung entziehen. Vor dem Entzug des 
Nutzungsrechtes ist der jeweilige Nutzungs-
berechtigte noch einmal schriftlich aufzufor-
dern, die Grabstätte unverzüglich in Ord-
nung zu bringen. Ist er nicht bekannt, nicht 
ohne weiteres zu ermitteln oder nicht recht-
zeitig erreichbar, hat eine öffentliche Be-
kanntmachung und ein entsprechender 
zweimonatlicher Hinweis auf der Grabstätte 
zu erfolgen. In dem Entziehungsbescheid ist 
der jeweilige Nutzungsberechtigte aufzufor-
dern, das Grabmal und die sonstigen bauli-
chen Anlagen innerhalb von 3 Monaten seit 
Unanfechtbarkeit des Entziehungsbeschei-
des zu entfernen. Der Nutzungsberechtigte 
ist in den schriftlichen Aufforderungen, der 
öffentlichen Bekanntmachung und dem Hin-
weis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld 
auf die für ihn maßgeblichen Rechtsfolgen 
der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungs-
bescheid auf die Rechtsfolge des § 24 Abs. 
2 Satz 6 und 7 hinzuweisen. 
5. Kunststoffe und andere nicht umweltge-
recht abbaubare Werkstoffe sollen in Pro-
dukten der Trauerfloristik, insbesondere in 
Kränzen, Trauergebinden und –gestecken 
nicht verwendet werden. Kleinzubehör wie 
Blumentöpfe, Grablichter, Plastiktüten aus 
nicht umweltgerecht abbaubarem Material 
sind vom Friedhof zu entfernen oder in den 
bereitgestellten Behältern zu entsorgen. 

VII. Trauerhalle und Trauerfeiern

§ 34 Benutzung der Trauerhalle
1. Die Trauerhallen dienen der feierlichen 
Abschiednahme von einem Verstorbenen. 
Sie dürfen nur mit Erlaubnis der Stadt Fran-
kenberg/Sa. (Friedhofsverwaltung) bzw. ei-
nes Bestatters betreten werden. Die Stadt 
kann in besonderen Einzelfällen Ausnahmen 
zulassen.
2. Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen 
oder sonstigen Bedenken bestehen, können 
die Verstorbenen während oder in unmittel-
barem Zusammenhang mit der Trauerfeier 
für die Abschiednahme offen aufgebahrt 
werden.
3. Die Särge Verstorbener, bei denen der 
Verdacht besteht, dass sie an einer melde-
pflichtigen Krankheit gelitten haben, sollen, 
sofern möglich, in einem besonderen Raum 
der Leichenhalle aufgestellt werden. Sie 
sind entsprechend zu kennzeichnen. Den 
Anordnungen des Gesundheitsamtes ist 
Folge zu leisten. Soweit das Gesundheits-
amt im Einzelfall keine andere Anweisung 
gibt, ist der Sarg entgegen Abs. 2  geschlos-
sen zu halten.    
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4. Sofern es im Übrigen der  Zustand der 
Leiche erforderlich macht, kann die Fried-
hofsverwaltung nach pflichtgemäßem Er-
messen anordnen, dass der Sarg geschlos-
sen bleibt.

§ 35 Trauerfeiern
1. Die Trauerfeiern können in der Feierhalle 
oder am Grab abgehalten werden und sind 
der Würde des Ortes und dem Ernst der 
Handlung entsprechend auszugestalten.
2. Trauerfeiern in der Trauerhalle sollten 
nicht länger als 30 Minuten dauern. Ausnah-
men bedürfen der vorherigen Zustimmung 
der Stadt Frankenberg/Sa. (Friedhofsver-
waltung).
3. Jede Musik- und Gesangsdarbietung so-
wie die Benutzung der städtischen Musikan-
lage bedürfen der Zustimmung der Stadt 
Frankenberg/Sa. (Friedhofsverwaltung).

VIII. Schlussvorschriften

§ 36 Haftung
1. Die Stadt Frankenberg/Sa. haftet nicht für 
Schäden, die durch nicht satzungsgemäße 
Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und 
ihrer Einrichtung, durch dritte Personen oder 
durch Tiere sowie ungünstige Witterungs-
verhältnisse und Naturgewalten entstehen. 
2. Im Übrigen haftet die Stadt Frankenberg/
Sa. nur bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit. Von dieser Haftungsbeschränkung 
ausgenommen sind alle Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit.
3. Auf den Friedhöfen der Ortsteile wird kein 
Winterdienst durchgeführt. Der Winterdienst 
auf dem Waldfriedhof Frankenberg wird nur 
auf den Hauptwegen durchgeführt. Bei Bei-
setzungen erfolgt die Beräumung auf den 
Wegen zur Grabstelle auf allen Friedhöfen 
im Geltungsbereich dieser Satzung. Das Be-
treten der Friedhöfe bei Schnee- und Eis-
glätte geschieht auf eigene Gefahr. 

§ 37 Alte Rechte
1. Erbliche Grabrechte erlöschen mit dem 
Ablauf der am 31.12.2010 bestehenden letz-
ten Ruhezeit (s. § 18). 
2. Bei Grabstätten (außer „Erbliche Grab-
stätten“, s. Abs. 1), über welche die Fried-
hofsverwaltung bis 31.12.2010 bereits ver-
fügt hat, richten sich die Nutzungszeit und 
die Gestaltung nach den zum Zeitpunkt der 
Vergabe gültigen Vorschriften.

§ 38 Gebühren
Für die Benutzung der von der Stadt Fran-
kenberg/Sa. verwalteten Friedhöfe und ihrer 
Einrichtungen sind Gebühren nach der je-
weils geltenden Friedhofsgebührensatzung 
zu entrichten.

§ 39 Ausnahmen
In begründeten Einzelfällen können Ausnah-
men zu den Regelungen dieser Satzung 
durch die Stadt Frankenberg/Sa. (Friedhofs-
verwaltung) zugelassen werden. 

§ 40 Ordnungswidrigkeiten
1. Ordnungswidrig im Sinne von § 124 Abs. 
1 Nr. 1 SächsGemO handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
(1) sich als Besucher entgegen § 6 Abs.1 
nicht der Würde des Friedhofs und der Ach-
tung der Persönlichkeitsrechte von Angehö-

rigen und Besuchern entsprechend verhält 
oder Anordnungen des Friedhofspersonals 
nicht befolgt;
(2) auf Friedhöfen entgegen § 6 Abs. 3 und 
ohne eine vorherige Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung
a)  die Wege mit Fahrzeugen aller Art (insbe-

sondere Fahrrädern) oder Sportgeräten 
(z.B. Rollschuhen, Inlineskatern) ausge-
nommen Kinderwagen und Rollstühle, 
befährt;

b)  den Friedhof und seine Einrichtungen und 
Anlagen verunreinigt oder beschädigt,

c)  Grabstätten bzw. Grabeinfassungen un-
berechtigt betritt,

d)  Blumen und Zweige außerhalb der eige-
nen Grabstätte pflückt;

e)  Rundfunk- und Musikgeräte aller Art be-
treibt, lärmt, spielt oder lagert;

f)  an Sonn- und Feiertagen oder in der Nä-
he einer Bestattung störende Arbeiten 
ausführt;

g)  Hunde frei laufen lässt oder den Hunde-
kot nicht sofort beseitigt;

h)  Ohne Auftrag bzw. Zustimmung der Stadt 
Frankenberg/Sa. (Friedhofsverwaltung) 
gewerbsmäßig fotografiert, filmt oder 
Tonaufnahmen aufnimmt;

i)  Druckschriften verteilt, es sei denn, sie 
dienen der Durchführung von Trauerfeiern;

j)  auf dem Friedhof angefallenen Abraum 
und/oder Abfälle außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen ablagert,

k)  Abraum und/oder Abfälle aller Art, welche 
außerhalb des Friedhofes angefallen 
sind, auf dem Friedhof entsorgt;

l)  Waren aller Art, insbesondere Kränze, 
Blumen verkauft oder Dienstleistungen 
anbietet;

(3) entgegen § 6 Abs. 5 Totengedenkfeiern 
oder andere nicht mit einer Bestattung zu-
sammenhängende Veranstaltungen ohne 
Zustimmung der Stadt Frankenberg/Sa. 
durchführt;
(4) entgegen § 7 Abs. 3 als Dienstleistungs-
erbringer oder deren Bediensteter gewerbli-
che Arbeiten auf den Friedhöfen außerhalb 
der von der Stadt Frankenberg/Sa. festge-
setzten Zeiten oder auf Friedhofsteilen 
durchführt, deren Betreten nach § 5 Abs. 2 
untersagt ist;
(5) entgegen § 7 Abs. 6 als Dienstleistungs-
erbringer oder deren Bediensteter Werkzeu-
ge und Materialen in unzulässiger Weise la-
gert, Arbeits- und Lagerplätze bei 
Beendigung oder Unterbrechung der Arbei-
ten nicht wieder in einen ordnungsgemäßen 
Zustand versetzt, Erde und sonstige Materi-
alen nicht auf den zugewiesenen Plätzen 
ablagert, abgeräumte Grabmale, Einfas-
sungssteine und Fundamente nicht vom 
Friedhof entfernt oder gewerbliche Geräte 
an oder in den Wasserentnahmestellen auf 
den Friedhöfen reinigt;
(6) entgegen § 28 Abs. 1 Grabmale oder 
sonstige bauliche Anlagen nicht nach den 
Regeln der Baukunst und des Handwerks 
befestigt oder fundamentiert;
(7) entgegen § 28 Abs. 2 Grabmale oder 
sonstige bauliche Anlagen errichtet oder 
verändert, ohne in fachlicher, betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig und ge-
eignet zu sein;

(8) entgegen § 29 Abs. 1 als Verfügungs-/
Nutzungsberechtigter Grabmale oder sons-
tige bauliche Anlagen nicht dauernd in ei-
nem würdigen und verkehrssicherem Zu-
stand hält;
(9) entgegen § 31 Abs. 3 Grabmale und bau-
liche Anlagen, die künstlerisch oder ge-
schichtlich als wertvoll anerkannt wurden 
und unter Denkmalschutz stehen oder als 
besondere Eigenart des Friedhofes gelten, 
ohne Zustimmung der Stadt Frankenberg/
Sa. entfernt oder verändert; 
(10) entgegen § 33 Abs. 4 trotz einer schrift-
lichen Aufforderung der Stadt Frankenberg/
Sa. Grabstätten vernachlässigt. 
2. Die Ordnungswidrigkeiten können mit ei-
ner Geldbuße von  bis 1.000,00 EUR geahn-
det werden (§ 124 Abs. 2 SächsGemO i.V.m. 
§ 17 Abs. 1 OwiG).
3. Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) ist die Stadt Frankenberg/Sa.

§ 41 In-/Außerkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung der 
Stadt Frankenberg/Sa. vom 16.09.2010 au-
ßer Kraft.

Frankenberg/Sa., 
den 12.11.2015 

Firmenich 
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Es wird darauf hingewie-
sen, dass Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften zu 
Stande gekommen sind, gem. §  4 Abs.  4 
SächsGemO ein Jahr nach ihrer Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zu Stande 
gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§  52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 
geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, 
wenn bei der Bekanntmachung der Satzung 
auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen hin-
gewiesen worden ist. 

Firmenich 
Bürgermeister
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Gemäß § 9 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 
1 §§ 11 ff. des Sächsischen Polizeigesetzes 
(SächsPolG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. August 1999 (SächsGVBl. 
S.466) zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2013 (SächsGVBl. 890) 
hat der Stadtrat der Stadt Frankenberg/Sa. 
am 9.12.2015 Beschluss-Nr. 2.0-020/2015/2 
folgende Neufassung der Polizeiverordnung 
der Stadt Frankenberg/Sa. erlassen:

Inhalt:

Abschnitt 1 –  
Allgemeine Regelungen 
§  1 Geltungsbereich 
§  2 Begriffsbestimmungen

Abschnitt 2 –  
Umweltschädliches Verhalten 
§  3 Unerlaubtes Plakatieren, Aufkleben, 
  Beschriften, Bemalen, Besprühen 
  oder Verschmutzungen
§  4 Tierhaltung
§  5 Verunreinigung durch Tiere

Abschnitt 3 –  
Schutz vor Lärmbelästigung
§  6 Schutz der Nachtruhe
§  7 Allgemeine Lärmentwicklung
§  8 Benutzung von Sport-, Spiel- und 
  Bolzplätzen
§  9 Haus- und Gartenarbeiten
§ 10 Benutzung von Wertstoffcontainern 
  und sonstigen Abfallbehältern

Abschnitt 4 –  
Öffentliche Beeinträchtigungen
§ 11 Aggressives Betteln und andere 
  öffentliche Beeinträchtigungen
§ 12 Abbrennen offener Feuer 

Abschnitt 5 – Schlussbestimmungen
§ 13 Zulassung von Ausnahmen
§ 14 Ordnungswidrigkeiten
§ 15 In-/Außerkrafttreten

Abschnitt 1 –  
Allgemeine Regelungen

§ 1 Geltungsbereich
Die Polizeiverordnung gilt im gesamten Ge-
biet der Stadt Frankenberg/Sa. sowie in den 
Ortsteilen Altenhain, Dittersbach, Langen-
striegis, Mühlbach, Hausdorf, Sachsenburg 
und Irbersdorf.

§ 2 Begriffsbestimmungen
1) Öffentlicher Verkehrsraum sind alle Stra-
ßen, Wege, Plätze und Flächen die jeder-
mann aufgrund wegerechtlicher Widmung 
oder unter stillschweigender Duldung zur 
Nutzung tatsächlich offenstehen.
2) Grün- und Erholungsanlagen sind allge-
mein zugängliche, insbesondere gärtnerisch 
gestaltete Anlagen, die der Erholung der Be-
völkerung oder der Gestaltung des Orts- 
und Landschaftsbildes dienen. Zu den 
Grün- und Erholungsanlagen gehören u.a. 
auch Verkehrsgrünanlagen und allgemein 
zugängliche Kinderspielplätze und Bolz- 
plätze. 
3) Als Lärm werden Geräusche bezeichnet, 
die durch ihre Lautstärke auf die Umwelt 
(insbesondere auf Menschen) störend, be-

lastend oder gesundheitsschädigend wirken.
4) Zu „offenem Feuer im Freien“ zählen u.a. 
Traditionsfeuer (z.B. Oster- und Hexenfeuer) 
sowie Lagerfeuer und sonstige offene Feuer 
im Freien.
5) Verunreinigungen durch Tiere sind alle 
festen Hinterlassenschaften von Tieren wie 
Kotablagerungen oder erbrochener Magen-
inhalt.

Abschnitt 2 –  
Umweltschädliches Verhalten

§ 3  Unerlaubtes Plakatieren, Aufkleben, 
Beschriften, Bemalen, Besprühen oder 
Verschmutzungen
1) 1 Das Anbringen von Plakaten, Aufklebern, 
Beschriftungen oder dgl., die weder eine 
Ankündigung noch eine Anpreisung oder ei-
nen Hinweis auf Gewerbe oder Beruf zum 
Inhalt haben, ist an Stellen, die von Flächen 
im Sinne des §  2 oder Bahnanlagen aus 
sichtbar sind, verboten. 2 Dieses Verbot gilt 
nicht für das Plakatieren auf den dafür zuge-
lassenen Plakatträgern (z.B. Plakatsäulen, 
Werbetafeln, Anschlagtafeln).
2) Es ist untersagt öffentlichen Verkehrs-
raum, Wasserspiele und Brunnen zu be- und 
verschmutzen sowie in jeglicher Art und 
Weise zweckentfremdend zu nutzen. 
3) Das Anbringen von Leitungen, Schriftbän-
dern, Lichterketten, Girlanden oder ähnli-
chen Gegenständen über öffentlichen Stra-
ßen, in öffentlichen Grün- und Erholungs- 
anlagen und öffentlichen Einrichtungen ist 
verboten. 
4) Die Ortspolizeibehörde kann Ausnahmen 
von dem in Abs. 1 – 3 geregelten Verboten 
zulassen, wenn öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen und insbesondere eine Ver-
unstaltung des Orts- und Straßenbildes 
oder eine Gefährdung der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht zu 
befürchten ist. 
5) Die Vorschriften der Sächsischen Bauord-
nung, der Straßenverkehrsordnung, die Sat-
zungen der Stadt Frankenberg/Sa. über die 
Erteilung von Erlaubnissen für die Sonder-
nutzung an Gemeindestraßen und Orts-
durchfahrten sowie die Rechte Privater an 
ihrem Eigentum bleiben von dieser Rege-
lung unberührt. 

§ 4 Tierhaltung
1) Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu hal-
ten oder zu beaufsichtigen, dass Menschen, 
Tiere oder Sachen nicht belästigt oder ge-
fährdet werden oder Schaden nehmen. 
2) Der Tierhalter hat dafür Sorge zu tragen, 
dass sein Tier im öffentlichen Verkehrsraum 
nicht ohne eine geeignete Aufsichtsperson 
frei herumläuft. Im Sinne dieser Vorschrift 
geeignet ist jede Person, der das Tier, insbe-
sondere auf Zuruf, gehorcht und die zum 
Führen des Tieres körperlich in der Lage ist. 
3) Hunde sind bei größeren Menschenan-
sammlungen sowie bei Veranstaltungen un-
ter freiem Himmel, bei Märkten, Festen, De-
monstrationen, in öffentlichen Grün- und 
Erholungsanlagen und auf Sport- und Spiel-
plätzen immer an der Leine zu führen.

4) Tiere sind so zu halten, dass niemand 
durch anhaltende tierische Laute mehr als 
nach den Umständen unvermeidbar gestört 
wird. 
5) Der Halter von Raubtieren, Gift- oder Rie-
senschlangen sowie anderen Tieren, die 
ebenso wie diese durch Körperkraft, Gift 
oder Verhalten Personen gefährden können, 
hat der Ortspolizeibehörde diesen Sachver-
halt unverzüglich anzuzeigen.
6) Der § 28 Straßenverkehrsordnung, § 121 
des Ordnungswidrigkeitengesetzes sowie 
die Vorschriften der Verordnung des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Soziales, Ge-
sundheit und Familie zum Schutz vor ge-
fährlichen Hunden bleiben von dieser 
Regelung unberührt.

§ 5 Verunreinigung durch Tiere
1) Den Haltern und Führern von Tieren ist es 
untersagt, die Flächen i.S.v. § 2 dieser Pol-
VO, die regelmäßig von Menschen genutzt 
werden, durch ihre Tiere verunreinigen zu 
lassen.
2) Die entgegen Abs. 1 durch Tiere verur-
sachten Verunreinigungen sind von den je-
weiligen Tierführern unverzüglich zu beseiti-
gen. Hierzu ist geeignetes Hilfsmittel für die 
Aufnahme und den Transport mitzuführen.
3) Die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes sowie des Ersten Geset-
zes zur Abfallwirtschaft und zum Boden-
schutz bleiben von dieser Regelung 
unberührt.

Abschnitt 3 –  
Schutz vor Lärmbelästigung

§ 6 Schutz der Nachtruhe
1) Die Nachtzeit umfasst die Zeit von 22.00 
Uhr bis 6.00 Uhr. 2 In dieser Zeit sind alle 
Handlungen, die geeignet sind, die Nachtru-
he mehr als nach den Umständen unver-
meidbar zu stören, zu unterlassen.
2) Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall 
Ausnahmen vom Verbot des Abs. 1 zulassen:
a) Wenn besondere private oder öffentliche 
Interessen zur Durchführung von Veranstal-
tungen während der Nacht vorliegen,
b) Wenn besondere öffentliche Interessen 
die Durchführung von Arbeiten während der 
Nacht erfordern. 2 Soweit für die Arbeiten 
nach sonstigen Vorschriften eine behördli-
che Erlaubnis erforderlich ist, entscheidet 
die Erlaubnisbehörde über die Zulassung 
der Ausnahme.
3) Die Vorschriften des Bundesimmissions-
schutzes sowie des Gesetzes über Sonn- 
und Feiertage bleiben von dieser Regelung 
unberührt.

§ 7 Allgemeine Lärmentwicklung 
1) Die Erzeugung von Lärm in der Öffentlich-
keit ohne berechtigten Anlass oder in einem 
unzulässigen oder nach den Umständen 
vermeidbaren Ausmaß, der geeignet ist, die 
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft er-
heblich zu belästigen oder die Gesundheit 
eines anderen zu schädigen, ist untersagt, 
insbesondere zu den Nachtruhezeiten von 
22.00 bis 6.00 Uhr. 

Polizeiverordnung der Stadt Frankenberg/Sa. als Ortspolizeibehörde
gegen umweltschädliches Verhalten und Lärmbelästigung sowie zum Schutz vor öffentlichen Beeinträchtigungen
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2) Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautspre-
cher, Tonwiedergabegeräte, Musikinstru-
mente sowie andere mechanische oder 
elektroakustische Geräte zur Lauterzeugung 
dürfen nur so benutzt werden, dass andere 
nicht unzumutbar belästigt werden.
3) Abs. 1 gilt nicht:
a) bei Umzügen, Kundgebungen, Märkten 
und Messen im Freien und bei Veranstaltun-
gen, die einem herkömmlichen Brauch ent-
sprechen,
b) für amtliche und amtlich genehmigte 
Durchsagen.
4) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- 
und Feiertagesgesetzes sowie des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes und der dazu 
erlassenen Verordnungen bleiben unbe-
rührt.

§ 8 Benutzung von Sport-, Spiel-  
und Bolzplätzen
1) Öffentlich zugängliche Sport-, Spiel- und 
Bolzplätze dürfen nur bis 22.00 Uhr entspre-
chend ihrem Zweck benutzt werden. Für 
Sportplätze gilt die entsprechende Platz- 
bzw. Nutzungsordnung.
2) Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen 
ist es auf Spiel- und Bolzplätzen verboten:
a) Gefährliche Gegenstände (z. B. Glasfla-
schen) mitzubringen zu rauchen oder alko-
holische Getränke zu konsumieren oder an 
andere zum Verzehr zu überlassen oder sich 
im alkoholischen Zustand auf dem Platz auf-
zuhalten,
b) Motorfahrzeuge aller Art abzustellen oder 
mit ihnen zu fahren. Ausgenommen sind 
Krankenfahrstühle und Wartungsfahrzeuge,
3) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- 
und Feiertagsgesetzes, der Sächsischen 
Bauordnung sowie des Bundesimmissions-
schutzgesetzes und der dazu erlassenen 
achtzehnten Verordnung bleiben von dieser 
Regelung unberührt.

§ 9 Haus- und Gartenarbeiten           
1) Haus- und Gartenarbeiten, die die Ruhe 
anderer unzumutbar stören, dürfen werk-
tags in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr 
und an Sonn- und Feiertagen nicht durchge-
führt werden. Die Vorschriften des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes, des Sächsi-
schen Sonn- und Feiertagsgesetzes sowie 
der Bundesimmissionsschutzverordnung 
(Geräte- und Maschinenlärmschutzverord-
nung) bleiben von dieser Regelung unbe-
rührt.

§ 10 Benutzung von Wertstoffcontainern 
und sonstigen Abfallbehältern
1) Die Wertstoffsammelcontainer dürfen zur 
Vermeidung von Lärmbelästigungen im Inte-
resse der Anwohner nur an Werktagen von 
7.00 Uhr bis 20.00 Uhr benutzt werden. An 
Sonn- und Feiertagen ist das Einwerfen von 
Wertstoffen in diese Wertstoffcontainer 
nicht gestattet.
2) Es ist untersagt, Abfälle, Wertstoffe oder 
andere Gegenstände auf oder neben die 
Wertstoffcontainer zu stellen.
3) Es ist nicht gestattet, größere Abfallmen-
gen in die zur allgemeinen Benutzung aufge-
stellten Abfallbehälter (wie z.B. im öffentli-
chen Raum aufgestellte Papierkörbe) ein- 
zubringen. Insbesondere das Einbringen 
von in Haushalten oder Gewerbebetrieben 
angefallenen Abfällen ist untersagt.

4) Die Vorschriften des Sächsischen Sonn- 
und Feiertagsgesetzes, des Bundesimmissi-
onsschutzgesetzes und der dazu erlassenen 
Verordnungen des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes sowie des Ersten Gesetzes 
zur Abfallwirtschaft und zum Bodenschutz 
im Freistaat Sachsen bleiben unberührt.

Abschnitt 4 – 
öffentliche Beeinträchtigungen            

§ 11 Aggressives Betteln und andere öf-
fentliche Beeinträchtigungen 

1) Auf Flächen im Sinne von § 2 dieser Ver-
ordnung ist es untersagt

a) aggressiv zu betteln – aggressives Betteln 
liegt bei besonders aufdringlichem Betteln 
vor, wenn der Bettler dem Passanten den 
Weg zu verstellen versucht und/oder ihn 
durch Zupfen oder Festhalten an der Klei-
dung körperlich berührt, ferner wenn der 
Passant beschimpft wird, weil er nichts ge-
ben will.

b) durch aggressives Verhalten, welches 
durch Alkohol- bzw. Rauschmittelgenuss 
hervorgerufen ist, z. B. besondere Aufdring-
lichkeit in Form von wiederholtem Anfassen 
oder in den Weg stellen, andere mehr als 
unvermeidbar zu beeinträchtigen,

c) öffentlich seine Notdurft zu verrichten.

§ 12 Abbrennen offener Feuer 
1) 1 Für das Abbrennen von offenem Feuer 
(Lager-/Brauchtumsfeuer) ist die Genehmi-
gung der Ortspolizeibehörde erforderlich. 
2 Die Genehmigung sollte spätestens 10 Werk-
tage vor dem Abbrennen beantragt werden. 
2 Keiner Erlaubnis bedürfen Koch- und Grill-
feuer mit trockenem unbehandeltem Holz in 
befestigten Feuerstätten oder mit handels-
üblichen Grillmaterialien (z.B. Grillbrikett) in 
handelsüblichen Grillgeräten. 3 Die Feuer 
sind so abzubrennen, dass hierbei keine Be-
lästigung Dritter durch Rauch oder Gerüche 
entsteht. 

2) 1 Das Abbrennen ist zu untersagen oder 
kann mit Auflagen verbunden werden, wenn 
Umstände bestehen, die ein gefahrloses Ab-
brennen nicht ermöglichen. 2 Solche Um-
stände können z.B. extreme Trockenheit (ab 
Waldbrandgefahrenstufe III), die unmittelba-
re Nähe des Waldes, die unmittelbare Nähe 
eines Lagers mit feuergefährlichen Stoffen 
usw. sein. 

3) Die Vorschriften des Sächsischen Abfall-
wirtschafts- und Bodenschutzgesetzes, der 
Verordnung der Sächsischen Staatsregie-
rung über die Entsorgung von pflanzlichen 
Abfällen, des Waldgesetzes für den Frei-
staat Sachsen, des Bundesimmissions-
schutzgesetzes und der dazu erlassenen 
Verordnungen sowie der Verordnung der 
Sächsischen Staatsregierung und des 
Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft zur Verhinderung schäd-
licher Umwelteinwirkungen bei austausch-
armen Wetterlagen werden von dieser Re-
gelung nicht berührt.

Abschnitt 5 – 
Schlussbestimmungen

§ 13 Zulassung von Ausnahmen
Auf schriftlichen Antrag kann die Ortspoli-
zeibehörde Ausnahmen von den Bestim-

mungen dieser Verordnung erlassen, sofern 
keine überwiegenden öffentlichen Interes-
sen entgegenstehen.

§ 14 Ordnungswidrigkeiten
1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 Abs. 1 
des Sächsischen Polizeigesetzes handelt, 
wer vorsätzlich und fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 plakatiert oder nicht 
dafür zugelassene Flächen beschriftet, be-
malt, besprüht oder verschmutzt, 
2. entgegen § 4 Abs. 1 Tiere so hält oder 
beaufsichtigt, dass andere Menschen, Tiere 
oder Sachen belästigt oder gefährdet wer-
den,
3. entgegen § 4 Abs.  2 nicht dafür sorgt, 
dass sein Tier nicht ohne eine geeignete 
Person herumläuft,
4. entgegen § 4 Abs.  3 nicht dafür sorgt, 
dass Hunde bei größeren Menschenan-
sammlungen oder bei Veranstaltungen unter 
freiem Himmel, in öffentlichen Grün- und Er-
holungsanlagen und auf Sport- und Spiel-
plätzen nicht frei herumlaufen,
5. entgegen § 4 Abs.  4 nicht dafür Sorge 
trägt, dass niemand durch anhaltende tieri-
sche Laute gestört wird, 
6. entgegen § 5 Abs.  2 die durch Tiere verur-
sachten Verunreinigungen nicht unverzüg-
lich entfernt,
7. entgegen § 6 Abs. 1, ohne eine Ausnah-
megenehmigung nach §  6 Abs. 2 zu besit-
zen, die Nachtruhe anderer mehr als unver-
meidbar stört,
8. entgegen § 7 Abs. 1 Lärm erzeugt ohne 
berechtigten Anlass oder in einem unzuläs-
sigen oder nach den Umständen vermeid-
baren Ausmaß, der geeignet ist, die Allge-
meinheit oder die Nachbarschaft erheblich 
zu belästigen oder die Gesundheit eines 
anderen zu schädigen – insbesondere zu 
den Nachtruhezeiten von 22.00 Uhr bis 6.00 
Uhr;
9. entgegen §  7   Abs.   2 Rundfunkgeräte, 
Lautsprecher, Musikinstrumente oder ähnli-
che Geräte so benutzt, dass andere unzu-
mutbar belästigt werden,
10. entgegen § 8 Abs.  1 öffentliche Spiel-, 
Sport- und Bolzplätze benutzt, 
11. entgegen § 9 Abs.  1 Haus- und Garten-
arbeiten, die die Ruhe anderer stören, an 
Werktagen in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr 
durchführt,
12. entgegen § 12 Abs. 1 – 3, aggressiv bet-
telt, durch aggressives Verhalten, andere 
mehr als unvermeidbar zu beeinträchtigen 
oder öffentlich seine Notdurft verrichtet,
13. entgegen § 12 Abs. 1 ein Feuer ab-
brennt, obwohl er dazu keine Erlaubnis be-
sitzt,
2) Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme 

nach § 12 zugelassen worden ist.
3) Ordnungswidrigkeiten können nach § 17 

Abs. 2 des Sächsischen Polizeigesetzes 
i. V. m. § 17 Abs. 1 und 2 des Ordnungs-
widrigkeitengesetzes in deren jeweils gül-
tigen Fassung mit einer Geldbuße von 
mindestens 5 Euro und höchstens 1.000 
Euro und bei fahrlässigen Zuwiderhand-
lungen mit höchstens 500 Euro geahndet 
werden.

§ 15 In-/Außerkrafttreten
1) Diese Polizeiverordnung der Stadt Fran-
kenberg/Sa. gegen umweltschädliches Ver-
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halten und Lärmbelästigung sowie zum 
Schutz vor öffentlichen Beeinträchtigungen  
tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.
2) Gleichzeitig treten die Polizeiverordnung 
der Stadt Frankenberg/Sa. gegen umwelt-
schädliches Verhalten und Lärmbelästigung, 
zum Schutz vor öffentlichen Beeinträchti-
gungen sowie über das Anbringen von 
Hausnummern vom 21.03.2001 und die Po-
lizeiverordnung  für die Gewährleistung von 
Ordnung und Sicherheit auf öffentlichen 
Plätzen vom 02.07.2004 außer Kraft.

Frankenberg/Sa.,  
den 10.12.2015

Thomas Firmenich
Bürgermeister der

Stadt Frankenberg/Sa.

Bekanntmachungsanordnung
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Es wird darauf hingewie-
sen, dass Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften zu 
Stande gekommen sind, gemäß § 4 Abs. 4 
SächsGemO ein Jahr nach ihrer Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zu Stande 
gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach  
§ 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 
geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, 
wenn bei der Bekanntmachung der Satzung 
auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen hin-
gewiesen worden ist. 

Firmenich

Bürgermeister

Zentrale Verwaltung

Wir gratulieren nachträglich den Jubilaren
aus Frankenberg
Herrn Manfred Helzig zum 80. Geburtstag am 14.12.2015
Frau Christine Merz zum 75. Geburtstag am 14.12.2015
Frau Gisela Pfeil zum 75. Geburtstag am 15.12.2015
Frau Margarethe Brandtstädter zum 95. Geburtstag am 16.12.2015
Frau Helga Ludwig zum 75. Geburtstag am 16.12.2015
Herrn Günter Sobotka zum 75. Geburtstag am 16.12.2015
Frau Gertraud Bärsch zum 90. Geburtstag am 17.12.2015
Frau Hanna Heidrich zum 85. Geburtstag am 17.12.2015
Herrn Richard Herfurth zum 75. Geburtstag am 17.12.2015
Herrn Max Köber zum 70. Geburtstag am 19.12.2015
Frau Christel Brendel zum 85. Geburtstag am 20.12.2015
Frau Reinhilde Preuß zum 80. Geburtstag am 20.12.2015
Frau Brigitte Leistner zum 80. Geburtstag am 21.12.2015
Herrn Peter Wenzel zum 75. Geburtstag am 21.12.2015
Herrn Gerhard Wiesehütter zum 85. Geburtstag am 21.12.2015
Herrn Rudolf Lösch zum 80. Geburtstag am 22.12.2015
Herrn Günter Friebe zum 80. Geburtstag am 23.12.2015
Frau Karin Fröhlich zum 75. Geburtstag am 23.12.2015
Frau Renate Hinze zum 75. Geburtstag am 23.12.2015
Frau Gerda Wriske zum 90. Geburtstag am 23.12.2015
Herrn Lienhard Krätzsch zum 75. Geburtstag am 24.12.2015
Herrn Rudolf Liebhaber zum 75. Geburtstag am 24.12.2015
Herrn Lothar Schreiter zum 80. Geburtstag am 24.12.2015
Frau Maria Knöchel zum 75. Geburtstag am 27.12.2015
Frau Irene Siegel zum 85. Geburtstag am 28.12.2015
Herrn Siegmund Voigt zum 80. Geburtstag am 28.12.2015
Herrn Heinz Bonischewski zum 80. Geburtstag am 29.12.2015
Herrn Kurt Görner zum 90. Geburtstag am 01.01.2016
Frau Rosmarie Rödiger zum 70. Geburtstag am 02.01.2016

Herrn Bernd Schaarschmidt zum 70. Geburtstag am 05.01.2016
Herrn Manfred Leichner zum 70. Geburtstag am 06.01.2016
Herrn Hans-Günther Seifert zum 90. Geburtstag am 06.01.2016
Herrn Hans Suplacz zum 85. Geburtstag am 07.01.2016
Herrn Siegfried Bury zum 80. Geburtstag am 09.01.2016
Frau Christl Wermuth zum 75. Geburtstag am 10.01.2016
Herrn Klaus Schilde zum 75. Geburtstag am 11.01.2016
Frau Ingeborg Schneider zum 75. Geburtstag am 11.01.2016
Herrn Ernst Lippoldt zum 80. Geburtstag am 12.01.2016
Frau Grita Kießling zum 85. Geburtstag am 13.01.2016
Herrn Eberhard Rost zum 80. Geburtstag am 13.01.2016
Frau Christine Schumann zum 70. Geburtstag am 13.01.2016
Frau Gisela Teuber zum 80. Geburtstag am 14.01.2016

aus Mühlbach/Hausdorf
Frau Elfriede Kaulfuß zum 75. Geburtstag am 06.01.2016
Frau Hildegard Klemm zum 70. Geburtstag am 07.01.2016

aus Sachsenburg/Irbersdorf
Herrn Jürgen Despang zum 75. Geburtstag am 22.12.2015
Herrn Gerd Wystemp zum 80. Geburtstag am 07.01.2016

aus Langenstriegis
Frau Ute Decker zum 75. Geburtstag am 14.12.2015
Frau Irmgard Pönisch zum 85. Geburtstag am 26.12.2015
Herrn Klaus-Dieter Trompke zum 70. Geburtstag am 07.01.2015

aus Altenhain
Frau Christa Pötzsch zum 80. Geburtstag am 21.12.2015

   

 
 Geburten:
25.11.2015  Amelie Sophie Ralfs
06.12.2015 Gloria Magdalena Richter
10.12.2015 Lena Bohnet
15.12.2015 Luke Bertl
22.12.2015  Tim Friedemann
26.12.2015 Alfred Michael Nagel

 

 Eheschließung:

08.12.2015   Anita Elise Seidel und  

Olaf Pospiech, Winklerstr. 8, 

09669 Frankenberg/Sa.

19.12.2015 Sylvia Wilhelm geb. Siegel 

und Jörg Kay Rüger, 

 Fliederweg 5, OT  Mühlbach, 

09669 Frankenberg/Sa.

19.12.2015 Lisa Ogure und Lothar 

Dubben, Augustenstr. 14, 

04317 Leipzig

Standesamtliche Nachrichten
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 Sterbefälle:
24.11.2015 Dorothea Annemarie 

Lieselotte Wagner  
geb. Sornek, 98 Jahre 
Freiberger Str. 16 
09669 Frankenberg/Sa.

04.12.2015 Rainer Brutschi, 57 Jahre 
Hohe Str. 11 
09669 Frankenberg/Sa.

08.12.2015 Johanna Alice Boyens  
geb. Markert, 80 Jahre 
Sachsenburger Weg 26 
OT Dittersbach 
09669 Frankenberg/Sa.

10.12.2015 Elisabeth Hilde Wagner 
geb. Hofbauer 
87 Jahre 
Händelstr. 8 
09669 Frankenberg/Sa.

11.12.2015 Erhard Peter Walter Zahn, 
71 Jahre 
Hainichener Str. 10 
09669 Frankenberg/Sa.

11.12.2015 Ursula Lücke, geb. Lotz 
84 Jahre 
Max-Kästner-Str. 46 
09669 Frankenberg/Sa.

19.12.2015 Horst Röhr, 88 Jahre 
Humboldtstr. 30 A 
09669 Frankenberg/Sa.

23.12.2015   Brigitte Marianne Leistner 
geb. Hellström, 80 Jahre 
Freiberger Str. 16 
09669 Frankenberg/Sa.

30.12.2015 Dora Werra Kreßner 
geb. Sonntag, 87 Jahre 
Einsteinstr. 2 
09669 Frankenberg/Sa.

Ute Nebe, Leiterin Standesamt

Standesamtliche Nachrichten

Bauamt

Im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau 
und Verkehr wird der 2. Bauabschnitt der  
S 202 in der Ortsdurchfahrt Sachsenburg 
(Frankenberg) in den Jahren 2016 und 2017 
grundhaft ausgebaut. Der Baubeginn erfolgt 
Anfang Februar mit der Einrichtung der Bau-
stelle und Baumfällungen als erste vorberei-
tende Arbeiten für den Straßenbau. 

Ziel der Maßnahme ist der grundhafte Aus-
bau der S 202 auf einer Länge von 700 Me-
tern zur Verbesserung der verkehrlichen 
Verhältnisse in der Ortsdurchfahrt Sachsen-
burg zwischen der Einmündung der Straße 
„Am Schloss“ und dem Anschluss an den 
bereits fertiggestellten 1. Bauabschnitt in 
Höhe Rathausstraße. Auf der gesamten 
Ausbaustrecke der S 202 werden vorhande-
ne Gehwege erneuert und neu gebaut. 

Für die Herstellung einer einheitlichen Fahr-
bahnbreite von 6 Metern und der Erweite-
rung der Gehwege müssen Hangsiche-
rungsmaßnahmen erfolgen. Hierfür werden 
zwei Gabionenwände errichtet. Diese wer-
den mit regionaltypischem Material in das 
Ortsbild eingebettet. Zusätzlich muss im 
Bereich der Einmündung der Kreisstraße K 
8230 nach Schönborn ein Abschnitt des 
Sachsenburger Dorfbaches in einen Durch-
lass verlegt werden, um den geplanten Geh-
weg errichten zu können.Im Zuge der Stra-
ßenerneuerung werden im Straßenraum 
befindliche Ver- und Entsorgungsleitungen 

einschließlich Hausanschlüsse verlegt bzw. 
erneuert. Es erfolgt eine gemeinsame Bau-
durchführung mit dem ZWA Hainichen. 
Durch die Stadt Frankenberg wird zusätzlich 
die Straßenbeleuchtungsanlage erneuert.

Die Gesamtfertigstellung des Bauvorhabens 
ist im November 2017 geplant. Für die Er-
neuerung der S 202 in der Ortsdurchfahrt 
Sachsenburg werden im 2. Bauabschnitt 
rund 1,23 Millionen EUR investiert. Davon 
tragen der Freistaat 845.000 EUR sowie die 
Stadt Frankenberg 381.000 EUR.

Die Straßenbauarbeiten müssen weitest-
gehend unter Vollsperrung für den Durch-
gangsverkehr erfolgen. Im Februar wird 
zunächst eine einmonatige Vollsperrung 
im gesamten Bauabschnitt erfolgen. Im 
Zeitraum von März 2016 bis Ende Juni 
2016 soll unter halbseitiger Sperrung ge-
arbeitet werden. Anschließend wird ab 
voraussichtlich August die Vollsperrung 
teilabschnittsweise vorgenommen. Diese 
wird rechtzeitig vorher gesondert be-
kanntgegeben. 

Der Durchgangsverkehr wird über die Bun-
desstraße B 169 bis Hainichen und dann 
über die S 201 bis zur Einmündung der S 
202 bei Mittweida-Neudörfchen umgeleitet. 
Die Umleitung des Busverkehrs der Regio-
bus Mittelsachsen erfolgt über die Irbers-
dorfer Straße, Hauptstraße, Neudörfchener 

Weg zur B 169 in Frankenberg. Der Schul-
busverkehr wird über innerörtliche Wege in 
Richtung Schloss umgeleitet. Die Umlei-
tungsstrecke wurde mit dem zuständigen 
Verkehrsamt abgestimmt.

Die Baumaßnahme wird aus Gründen der 
Bautechnologie und der Umleitungsführung 
in fünf Teilabschnitten durchgeführt.

TA 1 – Baumfäll- und Rodungsarbeiten

TA 2 – Einmündung Am Schloss bis 
Mittweidaer Straße 15

TA 3 – Mittweidaer Straße 15 bis 20

TA 4 – Neuerrichtung Durchlass Bereich 
Einmündung K 8230

TA 5 – Mittweidaer Straße 20 bis  
Einmündung Rathausstraße

Die Reihenfolge der Teilabschnitte 2 bis 5 
unterliegt der Disposition des beauftragten 
Baubetriebs. 

Der Versorgungsverkehr sowie die Zufahrt 
für Rettungs- und Sonderfahrzeuge werden  
gewährleistet. Die Zufahrten und Zugänge 
zu Grundstücken und kommunalen Straßen 
werden in Abstimmung mit den Anliegern 
bis auf zwingend bautechnologisch unab-
wendbare Unterbrechungen aufrechterhal-
ten.

Landesamt für  
Straßenbau und Verkehr

PRESSEMITTEILUNG & VERKEHRSHINWEIS: Ausbau der S 202 in Sachsenburg beginnt

Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport

Am 7. Dezember 2015 unternahmen die Mädchen und Jungen der 
Kindertagesbetreuungen „Die Kleinen Strolche“ und „Zwergen-
park“ mit ihren Betreuerinnen Mandy Richter und Cornelia Kann 
einen Weihnachtsausflug. Wir fuhren nach Hausdorf, bestaunten die 
neue Pyramide und verweilten auf dem Spielplatz. Danach führte uns 
unser Weg auf den Hof der Familie Nebe und nach einer kleinen Stär-
kung schauten wir uns mit leuchtenden Augen und viel Gejauchze 
die großen und kleinen Tiere an. Die Haus- und Hofkatze bereitete 
uns mit ihrem lustigen Getolle dabei besonders viel Freude.
Es war ein wundervoller, aufregender Vormittag, wofür wir uns bei 
Dana Nebe ganz herzlich bedanken möchten.

Anbei sei erwähnt, dass in beiden Kindertagespflegestellen noch 
freie Betreuungsplätze für Kinder bis drei Jahren zur Verfügung 
stehen.

Weihnachten mit den Tieren
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Ortsteile

Informationen

Wirtschaft · Handel · Gewerbe · Dienstleistung

Die Veranstaltungs- und Kultur GmbH Fran-
kenberg/Sa. übernimmt wie auch im vergan-
genen Jahr die komplette alleinige Organi-
sation für die gastronomische Versorgung 
zum Frankenberger Stadtfest 2016. In die-
sem Rahmen wird auch die Bewirtschaftung 

von zwei Getränkeständen mit Bieraus-
schank auf dem Marktplatz angeboten.

Bewerbungen von Händlern, Schaustellern 
und Anbietern mit gastronomischen Sorti-
menten werden ab sofort angenommen. 

Abgabe der  schriftlichen Bewerbungen  
bis zum  22. Februar 2016 an:

Veranstaltungs- und Kultur GmbH 
Frankenberg/Sa., Herrn Lutz Raschke 
Hammertal 3, 09669 Frankenberg/Sa.

Ausschreibung: Händlerbewerbungen Stadtfest „Frankenberger Sommer“ vom 08.07.2016 bis 10.07.2016

Am 27.01.2016, 19.00 Uhr, findet in der Gaststätte „Am Mühlberg“ 
die erste Ortschaftsratsitzung 2016 statt.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich eingeladen.
Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

Informationen zu aktuellen Themen, Veranstaltungen und eine
Bürgerfragestunde

Ihr Ortsvorsteher Heiko Heilmann

Bürgerinformation: Einladung zur öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Mühlbach/Hausdorf

Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus 
findet am Samstag, dem 30.01.2016, um 10.00 Uhr am Ehren-
mal im Volkspark wieder unsere traditionelle Veranstaltung 
statt. Es spricht Frau Iris Firmenich (CDU), Mitglied des Sächsi-
schen Landtages. 

Die Frankenberger Stadträte laden alle Bürger herzlich zur Teil-
nahme ein.

Andreas Schramm 
Prof. Dr. Frank Richter 

Dr. Klaus Stampniok

Die CDU-Stadtratsfraktion wünscht allen Bürgerinnen und Bür-
gern für das neue Jahr Gesundheit, Glück und persönliches 
Wohlergehen.

Andreas Schramm, Fraktionsvorsitzender
Günter Adam, Dorothea Canzler, 

Iris Firmenich, Ute Franke, Oliver Gerstner,  
Prof. Dr. Jörg Hilger, Werner Lesch, Ralf Neumann, 

Hans-Joachim Scheppler, Marco Vogel-Mohr  
und Dr. Esther Weinhold

Stadtpark aktuell
Veranstaltungs- und Kultur GmbH Frankenberg / Sa.

Donnerstag, 21.01.2016, 19.30 Uhr 
Roland Kock: Schwedens Naturparadies 
auf der Leinwand – Reiseshow-Reihe 
„Wunder Erde“ zu Gast in Frankenberg
Eine Reise mit traumhaften Bildern und 
schöner Filmmusik erleben die Besucher 
demnächst in Frankenberg. Der weitgereiste 
Fotojournalist Roland Kock präsentiert im 
Rahmen der Reihe „Wunder Erde“ die atem-
beraubenden Landschaften Schwedens auf 
der Großbildleinwand. Über viele Monate 
war er unterwegs, um die einzigartigen Na-
turwunder des Landes in brillanter HD-Qua-
lität zu fotografieren. In seiner neuen Multivi-
sionsshow gibt es zusätzlich viele wertvolle 
Reisetipps aus erster Hand. 
VVK: 12,00 EUR, Ki. bis 12 J. 6,00 EUR 
AK: 13,00 EUR, Ki. bis 12 J. 6,00 EUR

Freitag, 22.01.2016, 16.30 Uhr 
Kaspers Märchenstube: „Ritter Rost“
Der Ritter möchte in den Circus gehen und 
sein Burgfräulein Bö möchte mit. Doch der 
Ritter meinte, sie wäre zu klein und schwach 
dafür. Er ritt allein los. Koks, der feuerspei-

ende Drache setzt den ganzen Circus und 
den Wald in Brand. Ritter Rost wird um Hilfe 
gebeten, den Drachen einzufangen, doch 
Rost hatte schreckliche Angst. Burgfräulein 
Bö wollte die Geschichte nicht glauben und 
versuchte selbst den Drachen einzufangen. 
Doch mehr wird nicht verraten.
Nur VVK: 7,00 EUR

Mittwoch, 27.01.2016, 15.00 Uhr 
Frankenberger Kränz’l:  
Radeberger Musikanten
Ehemalige „blasmusik-besessene“ Musiker 
der Staatskapelle Dresden um Kurt Sandau 
sind über die Grenzen Sachsens hinaus be-
kannt geworden. Madlen und Jan, berei-
chern mit Gesang das umfangreiche Reper-
toire auf ganz besondere Weise. 

Die „Radeberger“ spielen festliche Blasmu-
sik, Böhmische Polka und Standards der 
Volksmusik, sowie Schlager der 50er und 
60er Jahre, die oft mit „jazzigen Soli“ ge-
würzt sind und gefallen durch ihre exzellente 
Spielweise.
VVK: 7,50 EUR, AK: 8,50 EUR

Sonntag, 31.01.2016, 15.00 Uhr 
Kinderfasching des FCV
Der Frankenberger Carnevalsverein lädt 
zum traditionellen Kinderfasching in den 
STADTPARK ein. Das Motto in diesem Jahr 
lautet: Alle Kinder groß und klein können 
ein Pirat heut sein. Wir hoffen ihr seid da-
bei.
Nur VVK: Kinder 1,00 EUR, Erw. 2,00 EUR

KARTENVORVERKAUF:
Veranstaltungs- und Kultur GmbH 
Frankenberg/Sa. 
Markt 15, Frankenberg (im Rathaus) 
Tel.: 037206/56 92 515 
Mail: ticket@stadtpark-frankenberg.de

Öffnungszeiten:  
Mo.  9.00 bis 12.00 und  
 13.00 bis 15.30 Uhr
Di. / Do.  9.00 bis 12.00 und  
 13.00 bis 17.30 Uhr
Mi. / Fr.  9.00 bis 12.00 Uhr
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Kirchliche Nachrichten

Kirchgemeinde Bockendorf-Langenstriegis – Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten

Sonntag, 17.01., 9.30 Uhr  Gottesdienst in Bockendorf mit Kindergottesdienst
Sonntag, 24.01., 10.30 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst in Hainichen

Sonntag, 31.01., 9.00 Uhr  Gottesdienst in Langenstriegis mit Kindergottesdienst

Der Kirchenvorstand wünscht allen ein gesundes, friedliches und von Gott behütetes neues Jahr.

Termine zum DRK-Mitgliederabend  
und zur Jahreshauptversammlung

Die DRK-Mitgliederversammlung findet am Donnertag, dem 
4. Februar 2016, um 18.00 Uhr, in den Räumen des DRK-Ortsverei-
nes, Bahnhofstr. 1, statt. Auf dieser Veranstaltung wird über die ge-
leistete Arbeit im vergangenen Jahr berichtet sowie die Aufgaben für 
2016 beschlossen.

Detlev Brantl, Vorsitzender

Schützengesellschaft Dittersbach 1853 e.V.

Einladung

Liebe Schützenfreundin, liebe Schützenfreunde, 
hiermit laden wir euch zur Vollversammlung, am 18. Januar 2016, 
18.00 Uhr, in die Pension Grundmann, Berthelsdorfer Str. 2 – 3, Fran-
kenberg herzlich ein. 
Themen: turnusmäßige Wahl, Änderungen von Beschlüssen – Bei-
tragsordnung, Bekleidungsordnung, sonstige 
Kein Uniformszwang.
Gäste und Interessierte sind gern gesehen.

Im Auftrag des Vorstandes, Knut Laabe

Die LAG „KZ Sachsenburg“
lädt gemeinsam mit der RL-Stiftung zu einer Lesung / Gespräch 
mit Dr. Lars Förster (Historiker) und Marlis Apitz (Witwe von Bru-
no Apitz) herzlich ein.

Mittwoch, 27. Januar 2016, 19.00 Uhr
Haus der Vereine, Frankenberg, Bahnhofstraße 1, Frankenberg 

Rückblick im Schaufenster
Ganz ohne Zweifel: Beim „Lebendigen Adventskalenders“ war auch 
2015 wieder Klasse statt Masse gefragt: Vierundzwanzig erlesene 
Ereignisse, allesamt hand-
gemacht, liebevoll deko-
riert, die kulturell und krea-
tiv Weihnachten einläute- 
ten.

Sämtliche Kalendertürchen 
sind es wert, eine Ehrung 
zu finden. Deshalb gibt es 
eine kleine Fotoausstellung 
mit den Höhepunkten. 

Genießen Sie die Rück-
schau auf das Besondere 
des Adventes aus der Ka-
meraperspektive. Herzliche 
Einladung!

Wo?  Im Schaufenster des ehemaligen Ladens Schloßstraße 12
Wann? 15. Januar bis Mitte Februar.

Wieder Weltenbummler im
Nachdem mit Brett Newski im Herbst ein Amerikaner für tolle Musik 
im Kino Welt-Theater sorgte, hat nun ein weiterer Musiker an die Tür 
des alt-ehrwürdigen Kinos geklopft. Inspiriert und angespornt von 
seinem Kumpel Brett stellt sich am 17. Januar 2016 Joel Havea in 
Frankenberg vor. Der gebürtige Australier hat seine Gitarre im Ge-
päck und möchte mit seiner musikalischen Mischung aus Soul und 
Pop, Roots und Reggae begeistern. Zur Unterstützung bringt Joel 
Havea noch einen weiteren Musiker mit, der für den richtigen Rhyth-
mus sorgt.

Joel Havea ist Singer-
Songwriter, lebt seit fünf 
Jahren in Hamburg und 
schafft es, Männer und 
Frauen gleichermaßen zu 
begeistern – akustisch und 
optisch.

Die Interessengemeinschaft 
Welt-Theater ermöglicht den 
Frankenbergern erneut ein 
tolles Konzert: Der Eintritt 
zum Gastspiel von Joel Ha-
vea ist frei. Und dass man 
mit dem Star nach dem 
Auftritt noch ins Gespräch 
kommen kann, ist im Welt-Theater ja ohnehin bekannt. 

Also: reinkommen und genießen!

Joel Havea: Sonntag, 17. Januar 2016, 19.00 Uhr, im Welt-Thea-
ter, Eintritt frei! Infos zum Musiker im Internet: www.joelhavea.com 

Vereine

Freiwillige Feuerwehr Frankenberg
Liebe Vereinsmitglieder, zu unserer diesjährigen Vereinsvollversamm-
lung möchte ich Euch im Namen des Vorstandes recht herzlich einla-
den. Sie findet am Montag, dem 1. Februar 2016, 19.00 Uhr, im 
Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Frankenberg statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht
3. Kassenbericht
4. Kassenprüfbericht
5. Entlastung des Kassenwartes

Anträge und Änderungen zur Tagesordnung sind bitte bis zum 18. Ja-
nuar 2016 schriftlich beim Vereinsvorstand einzureichen.

Jürgen Bläsche, Vereinsvorsitzender

6. Vorschlag Kassenprüfer
7. Diskussion
8. Schlusswort
9. Imbiss

Patrick Müller, Vereinsvorsitzender
www.kukfrankenberg.com
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Sternsinger wieder unterwegs in Frankenberg
„Respekt für dich, für mich, für andere – in Bolivien und weltweit“. 
So lautete das Motto der diesjährigen Sternsinger-Aktion. 
Auch in der katholischen Gemeinde St. Antonius Frankenberg waren 
am 3. Januar 2016 die Sternsinger unterwegs. Sechs Kinder aus der 
Gemeinde besuchten einen ganzen Tag zwölf verschiedene Familien 
der Gemeinde, sangen Lieder und schrieben den Haussegen 
„20+C+M+B+16“ an die Türen. Das bedeutet „Christus mansionem 
benedicat“ – „Christus segne dieses Haus“. Bei ihrer Tour sammel-
ten die Sternsin-
ger insgesamt 
600,00 EUR für 
notleidende Kin-
der.
Herzlichen Dank 
allen Spendern!
Die Sternsinger-
Aktion fand in 
diesem Jahr zum 
dritten Mal hier in 
Frankenberg statt.

Gottes Liebe feiern: Gottesdienste
Seit 1.1.2016 im Pfarrhaus (Schulstraße 3)
  gleichzeitig Kindergottesdienst für Kinder ab 4 Jahren
Eltern-Kind-Raum mit Tonübertragung
Sonntag, 17. Januar – Letzter Sonntag nach Epiphanias
  9.30 Uhr Pfarrhaus: Gottesdienst mit Predigt
Sonntag, 24. Januar – Septuagesimä
  9.30 Uhr Pfarrhaus: Gottesdienst mit Predigt und Abendmahl
Sonntag, 31. Januar – Sexagesimä
  17.00 Uhr Pfarrhaus: Gottesdienst mit den Konfirmanden 2016

Neujahrsgruß

Gott spricht: Ich will euch trösten,  
wie einen seine Mutter tröstet.

(Die Bibel. Jesaja 66,13. Jahreslosung 2016)

Allen Einwohnern und Gästen ein gutes neues Jahr 2016, dass wir 
getrost unsere Wege gehen können unter dem Segen Gottes.

Der Kirchenvorstand der Ev.-Luth. St.-Aegidien-Kirchgemeinde Fran-
kenberg sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchgemein-
de. 

Pfarrer Jörg Hänel  
Vorsitzender des Kirchenvorstandes

St.-Aegidien-Kirchgemeinde

Anzeigen
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Inhaber Patrik Brunn
Chemnitzer Straße 17
09669 Frankenberg/Sa.
Tel.: 03 72 06 / 7 37 11
Fax: 03 72 06 / 8 47 01
Internet: www.reisebuero-brunn.de
E-Mail: Fun@reisebuero-brunn.de

Buchen Sie Ihre Traumreise 
SUPER günstig und bequem von zu Hause aus!
WIE GEHT DAS ? » www.reisebuero-brunn.de
 » Urlaub & Reise suchen & buchen
 » Reise suchen & buchen
 » Lastminute & Pauschal

 Nun einfach Wunsch-Reiseziel, 
 Wunsch-Reisedatum u.s.w. eingeben
 und ... Los geht’s ! 

Das Beste allerdings – wir als Reisebüro BRUNN 
bleiben Ihr persönlicher Ansprechpartner!

Viel Spaß und 

einen schönen 

Urlaub!
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 Kostenfreie Vermietungshotline:

0800 09669 21
Humboldtstr. 21 · 09669 Frankenberg/Sa. · 037206 50610

Å Vermietung
Å Verwaltung
Å Verkauf
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Mit rund 58.000 Mitarbeitern (m/w) ist Randstad Deutschlands führender Personal-
dienstleister. Sicherheit und Fairness sind feste Bestandteile unserer Unterneh-
mensphilosophie. Wir bieten Ihnen neben abwechslungsreichen Tätigkeiten im 
Kundenunternehmen auch eine persönliche Betreuung vor Ort.
Sie wollen namhafte Unternehmen vor Ort unterstützen? Unser Kunde, ein  
Zulieferer der Automobilindustrie in Frankenberg, sucht ab sofort neue motivierte

Produktionsmitarbeiter Metallbearbeitung (m/w)

Ihre Aufgaben:
 Bestücken von Maschinen und Anlagen
 Montierarbeiten
 Verpackungs- und Transportarbeiten

Ihr Profil:
 Sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
 Motiviert und gute Auffassungsgabe
 Bereitschaft zur Schichtarbeit

Wir bieten Ihnen:
 Vergütung nach Tarif BAP/DGB plus Zusatzleistungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich noch heute bei uns.

Randstad
Chemnitzer Straße 61b, 09669 Frankenberg
Ralf Ulbricht, Telefon 037206-48 69 11
ralf.ulbricht@randstad.de

Noch Fragen zu 
Ihrem neuen  
Arbeitsplatz?

www.randstad.de

 Warum Randstad?

„Super Kunde. 
Super Job.  
Super  
Perspektive.“
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Brillen – Kontaktlinsen – Hörgeräte

Dipl.-Augenoptiker / Optometrist (FH) / Augenoptikermeister

Fachgeschäft seit 1873

Äußere Chemnitzer Str. 38 . Frankenberg
Tel. 037206/3594 . www.hopfenstübchen.de

Mo. – Sa. ab 17.00 Uhr geöffnet 

RESTAURANT . BIERGARTEN . CATERING

Für Feierlichkeiten sind wir 

gern auch außerhalb der 

regulären Öffnungszeiten 

für Sie da!

Besuchen Sie uns im Januar 
     und Februar zu unseren 

      

Überraschen Sie Ihre Liebsten
     am Valentinstag mit einem 

     

nnnnnnnnn

Nutzen Sie unseren 

Sie feiern – wir liefern Ihnen das Buffet!ff

Sonntag
14.2.2016

Wir haben für Sie ganztägig geöffnet.
Wir bitten um Tischreservierung!

0371 / 3 55 99 12 02


